
S  Stadtsparkasse
   Wunstorf 

Geschäftsbericht  

Geschäftsjahr 2024 

Über den Niedersächsischen Sparkassen- und Giroverband ist die Sparkasse Mitglied des 
Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes e. V. 

Für die Verbindlichkeiten der Sparkasse haftet neben dem Vermögen der Sparkasse der 
Träger, die Stadt Wunstorf, nach Maßgabe des § 32 NSpG in der Fassung vom 
16. Dezember 2004.
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Lagebericht 

Grundlagen der Geschäftstätigkeit der Sparkasse 

Die Sparkasse ist gemäß § 3 NSpG eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie ist Mitglied des 
Sparkassenverbands Niedersachsen (SVN), Hannover, und über diesen dem Deutschen Spar-
kassen- und Giroverband e. V. (DSGV), Berlin, angeschlossen. Sie ist beim Amtsgericht Han-
nover unter der Nummer A 110303 im Handelsregister eingetragen. 

Träger der Sparkasse ist die Stadt Wunstorf. Satzungsgebiet der Sparkasse ist das Gebiet des 
Trägers. Organe der Sparkasse sind der Vorstand und der Verwaltungsrat. 

Die Trägerversammlungen der Sparkasse Hannover und Stadtsparkasse Wunstorf haben am 
19. September 2024 bzw. am 25. September 2024 die Vereinigung beider Institute mit Wir-
kung vom 1. Januar 2025 beschlossen. Die fusionierte Sparkasse firmiert jetzt unter der Be-
zeichnung „Sparkasse Hannover“ und hat ihren Hauptsitz Sitz in Hannover. Während sich die
nachfolgenden Betrachtungen des Jahres 2024 ausschließlich auf die Stadtsparkasse Wunst-
orf beziehen, gibt der anschließende Risikobericht im Bereich der normativen Perspektive so-
wie der Chancen- und Prognosebericht einen Überblick über die fusionierte Sparkasse.

Die Sparkasse ist Mitglied im SVN und über dessen Sparkassen-Teilfonds dem Sicherungssys-
tem der Sparkassen-Finanzgruppe angeschlossen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) hat das institutsbezogene Sicherungssystem der Sparkassen-Finanz-
gruppe als Einlagensicherungssystem nach dem Einlagensicherungsgesetz (EinSiG) amtlich 
anerkannt. Das Sicherungssystem stellt im Entschädigungsfall sicher, dass den Kunden der 
Sparkassen der gesetzliche Anspruch auf Auszahlung ihrer Einlagen gemäß dem EinSiG erfüllt 
werden kann („gesetzliche Einlagensicherung“). Darüber hinaus ist es das Ziel des Siche-
rungssystems, einen Entschädigungsfall zu vermeiden und die Sparkassen selbst zu schützen, 
insbesondere deren Liquidität und Solvenz zu gewährleisten („freiwillige Institutssicherung“). 
Ergänzend zu den bestehenden Sicherungsmitteln wird ab 2025 ein zusätzlicher Fonds zum 
institutsbezogenen Sicherungssystem von den Instituten befüllt. 

Die Sparkasse bietet als selbstständiges regionales Wirtschaftsunternehmen zusammen mit 
ihren Partnern aus der Sparkassen-Finanzgruppe Privatkunden, Unternehmen und Kommu-
nen Finanzdienstleistungen und -produkte an, soweit das Sparkassengesetz oder die Satzung 
keine Einschränkungen vorsehen. Der im Sparkassengesetz verankerte öffentliche Auftrag 
verpflichtet die Sparkasse, mit ihrer Geschäftstätigkeit in ihrem Geschäftsgebiet den Wettbe-
werb zu stärken und die angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungs-
kreise, der Wirtschaft - insbesondere des Mittelstands - und der öffentlichen Hand mit Bank-
dienstleistungen sicherzustellen. 

Die Gesamtzahl der Beschäftigten hat sich bis zum 31. Dezember 2024 gegenüber dem Vor-
jahr um 14 Mitarbeitende auf 64 verringert, von denen 44 vollzeitbeschäftigt und 20 teilzeit-
beschäftigt sind. 

Wirtschaftsbericht 

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen im Jahr 2024 

Volkswirtschaftliches Umfeld 

Die Weltwirtschaft ist 2024 mit mittlerem Tempo gewachsen. Nach den Zahlen des Internati-
onalen Währungsfonds lag die globale Wachstumsrate mit 3,2 % auf ähnlichem Niveau wie im 
Jahr davor. Vor allem die Schwellenländer konnten weiter überproportional wachsen. In dieser 
Gruppe wuchs China aber nicht mehr so stark, wie man aus den vorangegangenen Jahren ge-
wohnt war. Unter den fortgeschrittenen Volkswirtschaften zeigten sich die USA mit vorläufig 
geschätzten 2,8 % Wachstum erneut recht dynamisch. Die 2023 in vielen Ländern noch sehr 
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Lagebericht 

hohen Inflationsraten konnten in den meisten Fällen 2024 weitgehend unter Kontrolle ge-
bracht werden.  

Letzteres gilt auch für Deutschland und Europa. Beim Wachstum konnte Deutschland hinge-
gen von dem trotz aller Kriege und politischen Krisen weltweit wirtschaftlich recht günstigen 
Umfeld nicht profitieren. Deutschland blieb mit seiner Stagnation deutlich unter dem Durch-
schnitt des Euroraums. Konkret lag das deutsche BIP mit einer preisbereinigten Veränderung 
von -0,2 % 2024 erneut knapp unter der Nulllinie. Es war das zweite Jahr mit einer negativen 
Rate in Folge. Die Investitionstätigkeit in Deutschland war 2024 erneut stark rückläufig. Ein 
Grund dafür war das über weite Strecken des Jahres noch hohe Zinsniveau. Vor allem aber 
hemmt die Unberechenbarkeit der Rahmenbedingungen die Investitionstätigkeit hierzu-
lande. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich im Jahresdurchschnitt 2024 leicht auf 6,0 %. 

Das infrastrukturell günstig gelegene Geschäftsgebiet der Stadtsparkasse Wunstorf am 
Rande der Großstadt Hannover führt bei einer gleichzeitig guten Verkehrsanbindung zu einer 
wirtschaftlichen Begünstigung der vor Ort ansässigen Unternehmen. Das gewerbliche Umfeld 
ist vor allem geprägt von kleineren und mittleren Unternehmensgrößen. Spezialisierte Klein-
unternehmer, moderne Dienstleister, traditionelle Handwerksbetriebe, aber auch große In-
dustrieunternehmen, sorgen für eine vielfältige Branchenstruktur. Das Lufttransportge-
schwader 62 auf dem Fliegerhorst Wunstorf sowie das Klinikum Region Hannover und weitere 
soziale Einrichtungen sind für Wunstorf ebenfalls bedeutsam. Dieses vielschichtige Arbeits-
platzangebot verbunden mit einem hohen Freizeitwert, insbesondere bedingt durch das 
Steinhuder Meer, macht den Standort sowohl für Privatpersonen wie auch Unternehmen at-
traktiv. Hieraus begründen sich im Wesentlichen die einerseits stabile Lage am Arbeitsmarkt 
mit einer Arbeitslosenquote von 5,5 % Ende Dezember 2024 und andererseits ein anhalten-
des Interesse an Immobilien vor Ort. Ferner lag die Kaufkraft pro Einwohner in Wunstorf über 
dem Bundesdurchschnitt. 

Zinsentwicklung 

Die weitgehend unter Kontrolle gebrachte Inflation erlaubte es der Europäischen Zentralbank 
(EZB), ihren Leitzinstrend zu wechseln. Im Juni 2024 – rund neun Monate, nachdem der Leitzins 
mit 4,0 % für die Einlagefazilität seinen Höchststand erreicht hatte – gab es die erste Zinssen-
kung. In insgesamt vier Senkungsschritten um je 25 Basispunkte wurde im Dezember 2024 die 
Drei-Prozent-Marke erreicht. Die Anleihemärkte hatten diese Entwicklung bereits weitgehend 
vorweggenommen. Schon zum Jahreswechsel 2023/2024 war der weitgehende Erfolg der In-
flationsrückführung absehbar. Die Kapitalmarktzinsen waren deshalb bereits sehr stark gesun-
ken. Zum Jahresende lagen die zehnjährigen Bundesanleihen mit Renditen von 2,43 % zwi-
schen den Extremständen des Jahres.  

Entwicklung der Kreditwirtschaft / Branchensituation 

Das Drei-Säulensystem der deutschen Kreditwirtschaft, bestehend aus Sparkassen, Genos-
senschafts- und Privatbanken, hat in den vergangenen Jahrzehnten dazu beigetragen, dass 
sich alle Kreditinstitute den Anforderungen eines wachsenden Wettbewerbs permanent an-
passen mussten. Wir stellen uns diesem Wettbewerb mit dem aktiven Angebot einer ganz-
heitlichen, auf die persönlichen Wünsche und Anforderungen eines Kunden abgestellten Be-
ratung und unseren Anlageprodukten. So profitiert letztlich der Verbraucher von dem Wett-
bewerb, den die bewährten kreditwirtschaftlichen Strukturen in Deutschland ermöglichen. 

Sparkassen sind mit bundesweit 343 Instituten, über 11.000 Geschäftsstellen und mehr als 
190.000 Mitarbeitenden in ganz Deutschland vertreten. Gemeinsam mit den Verbundpartnern 
innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe stellen sie ein flächendeckendes kreditwirtschaftli-
ches Angebot für alle Teile der Bevölkerung sicher. 

4



Lagebericht 

Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen im Jahr 2024 

Im Jahr 2024 wurden verschiedenste aufsichtliche Regelungen veröffentlicht oder in Kraft ge-
setzt, die vor allem durch die nationale Umsetzung des EU-Bankenpakets bestimmt wurden 
und entsprechende Umsetzungsmaßnahmen erforderten. Unter anderem handelt es sich um 
folgende Neuregelungen: 

Im April 2024 wurde die Durchführungsverordnung (EU) 2024/855 im Hinblick auf die Vor-
schriften für die aufsichtliche Meldung des Zinsrisikos im Anlagebuch veröffentlicht. Mit dem 
neuen Meldewesen strebt die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) ein europaweit har-
monisiertes Meldewesen für die Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch an. Der erste Melde-
stichtag war der 30. September 2024. 

Ende Mai 2024 hat die BaFin auf ihrer Internetseite eine novellierte Fassung ihres Rundschrei-
bens „Mindestanforderungen an das Risikomanagement“ veröffentlicht. Ziel dieser achten 
MaRisk-Novelle ist es, die Leitlinien der EBA zum Management von Zinsänderungsrisiken und 
Kreditspreadrisiken im Anlagebuch (IRRBB und CSRBB) in nationales Recht zu überführen. 

Zusätzlich mussten Sparkassen die im Jahr 2023 auf europäischer Ebene verabschiedete Ver-
ordnung (EU) 2022/2554 über die digitale operationale Resilienz im Finanzsektor (Digital 
Operational Resilience Act; DORA) berücksichtigen, welche erstmals für das Jahr 2025 anzu-
wenden ist. 

Die Umsetzung der Neuregelungen erfordert in der Kreditwirtschaft einen hohen Zeitaufwand 
und bindet Mitarbeiterkapazitäten. 

Darstellung, Analyse und Beurteilung des Geschäftsverlaufs 

 31.12. 

Berichtsjahr 

Mio. EUR

 31.12.

Vorjahr

Mio. EUR

 31.12. 

Berichtsjahr  

%

 31.12. 

Vorjahr

 %

Geschäftsvolumen 
1)

739,0 747,7 - 8,7 - 1,2 + 2,6 - -

Bilanzsumme 735,1 741,9 - 6,8 - 0,9 + 2,8 - -

Barreserve 26,4 70,4 - 44,0 - 62,5 + 11,6 3,6 9,4

Forderungen an Kreditinstitute 102,9 1,7 + 101,2 + 5.952,9 + 100,0 13,9 0,2

Kundenkreditvolumen 
2)

547,1 578,0 - 30,9 - 5,3 + 2,0 74,0 77,3

Wertpapiervermögen 56,5 91,2 - 34,7 - 38,0 - 2,1 7,6 12,2

Beteiligungen + Anteile an 

verbundenen Unternehmen 1,9 1,8 + 0,1 + 5,6 + 0,0 0,3 0,2

Sonstige Vermögenswerte (gesamt) 4,2 4,5 - 0,3 - 6,7 + 2,3 0,6 0,6

Verbindlichkeiten gegenüber 

Kreditinstituten 107,3 114,7 - 7,4 - 6,5 - 11,4 14,5 15,3

Davon:

- Weiterleitungsmittel 31,2 34,0 - 2,8 - 8,2 - 0,9 4,2 4,5

Mittelaufkommen von Kunden 
3)

522,8 529,2 - 6,4 - 1,2 + 5,4 70,7 70,8

Davon:

- Spareinlagen 99,2 101,5 - 2,3 - 2,3 - 21,1 13,4 13,6

- sonstige Einlagen 325,1 333,4 - 8,3 - 2,5 - 5,0 44,0 44,6

- Eigenemissionen 98,5 94,2 + 4,3 + 4,6 + 315,0 13,3 12,6

Sonstige Passivposten (einschl. 

Eventualverbindlichkeiten und 

Rückstellungen)

20,7 19,1 + 1,6 + 8,4 - 1,0 2,8 2,6

Fonds für allgemeine Bankrisiken 53,5 50,5 + 3,0 + 5,9 + 13,2 7,2 6,8

Eigene Mittel 34,7 34,1 + 0,6 + 1,8 + 1,5 4,7 4,6

Bestand in %      

des Geschäftsvolumens

3) Passiva 2 und Passiva 3

Bestand Veränderungen

Berichtsjahr 

Mio. EUR

Berichtsjahr

 %

Vorjahr 

%

1) Bilanzsumme zuzüglich Eventualverbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen 

2) Aktiva 4 und Aktiva 9 zuzüglich Passiva 1b unter dem Bilanzstrich

5



Lagebericht 

Bilanzsumme und Geschäftsvolumen 

Das Geschäftsvolumen hat sich von 747,7 Mio. EUR auf 739,0 Mio. EUR verringert. Die Bilanz-
summe hat sich entgegen unserer Erwartung von 741,9 Mio. EUR auf 735,1 Mio. EUR redu-
ziert. Auf der Aktivseite ist der Rückgang überwiegend auf die Reduzierung des Wertpapier-
vermögens und des Kundenkreditvolumens zurückzuführen. Auf der Passivseite entfällt der 
Rückgang vor allem auf die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. 

Aktivgeschäft 

Barreserve 

Der Rückgang der Barreserve ist auf den abweichenden Ausweis der Einlagefazilität bei der 
Deutschen Bundesbank unter den Forderungen an Kreditinstitute zurückzuführen. 

Forderungen an Kreditinstitute 

Die Forderungen an Kreditinstitute erhöhten sich von 1,7 Mio. Euro auf 102,9 Mio. EUR. Der 
Anstieg ist überwiegend auf den abweichenden Ausweis der Einlagefazilität bei der Deutschen 
Bundesbank zurückzuführen. 

Kundenkreditvolumen 

Das Kundenkreditvolumen verringerte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr entgegen unserer 
Erwartung um 30,9 Mio. Euro bzw. 5,3 %. Der Rückgang des Kundenkreditvolumens vollzog 
sich überwiegend im langfristigen Bereich. Die Rückgänge ergaben sich bei den Kreditgewäh-
rungen an Privatkunden. 

Die Darlehenszusagen belaufen sich im Jahr 2024 auf 46,6 Mio. Euro und lagen damit deutlich 
unter dem Wert des Vorjahres (78,0 Mio. Euro). 

Wertpapiervermögen 

Zum Bilanzstichtag ist das Wertpapiervermögen gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 
34,7 Mio. Euro auf 56,5 Mio. Euro gesunken. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus der 
Veräußerung der Anteile am Investmentvermögen. Das Wertpapiervermögen besteht aus-
schließlich aus Anleihen. Die Emittenten der festverzinslichen Wertpapiere weisen im Wesent-
lichen ein Rating im Investmentgradebereich auf. 

Beteiligungen/Anteilsbesitz 

Der Anteilsbesitz der Sparkasse per 31. Dezember 2024 von 1,9 Mio. Euro entfiel mit 
1,3 Mio. Euro auf die Beteiligung am SVN. 

Sonstige Vermögenswerte 

Die Sonstigen Vermögenswerte verringerten sich um 0,3 Mio. EUR auf 4,2 Mio. EUR. 

Passivgeschäft 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verminderten sich von 114,7 Mio. Euro auf 
107,3 Mio. Euro. Der Rückgang entfällt überwiegend auf die Rückführung der langfristigen Ei-
genemissionen. 
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Mittelaufkommen von Kunden 

Das Mittelaufkommen von Kunden ist entgegen unserer Erwartung im Berichtsjahr um 
6,4 Mio. Euro auf 522,8 Mio. Euro gesunken. Rückgange ergaben sich überwiegend bei den 
Spareinlagen mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten. 

Dienstleistungsgeschäft 

Im Dienstleistungsgeschäft haben sich im Jahr 2024 folgende Schwerpunkte ergeben: 

Zahlungsverkehr 

Der Bestand an Zahlungsverkehrskonten verminderte sich gegenüber dem Vorjahr auf 
18.542. Bei den vermittelten Kreditkarten reduzierte sich der Bestand im Vergleich zum Vor-
jahr auf 2.869. 

Vermittlung von Wertpapieren 

Die Wertpapierumsätze verringerten sich auf 29,0 Mio. EUR. 

Immobilienvermittlung 

Es wurden insgesamt neun Objekte (Vorjahr 14 Objekte) vermittelt. 

Vermittlung von Bausparverträgen und Versicherungen 

Im Geschäftsjahr wurden Bausparverträge mit einem Volumen von 2,0 Mio. Euro und Versi-
cherungsverträge mit einem Volumen von 0,6 Mio. Euro vermittelt; unsere Planung wurde 
nicht erreicht. 

Derivate 

Die derivativen Finanzinstrumente dienten ausschließlich der Sicherung der eigenen Positio-
nen und nicht spekulativen Zwecken. Hinsichtlich der zum Jahresende bestehenden Ge-
schäfte wird auf die Darstellung im Anhang verwiesen. 

Darstellung, Analyse und Beurteilung der Lage 

Vermögenslage 

Die Vermögenslage unserer Sparkasse ist gekennzeichnet durch einen Anteil des Kundenkre-
ditvolumens von 74,0 % (Vorjahr 77,3 %), des Wertpapiervermögens von 7,6 % (Vorjahr 
12,2 %) und dem Mittelaufkommen von Kunden von 70,7 % (Vorjahr 70,8 %) am Geschäfts-
volumen. Eine bedeutsame Veränderung bei diesen Strukturanteilen ergab sich beim Wertpa-
piervermögen. Der strukturelle Anteil hat sich aufgrund des Verkaufs der Immobilienfondsan-
teile vermindert. 

Sämtliche Vermögensgegenstände und Rückstellungen werden vorsichtig bewertet. Die 
Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwen-
digen Erfüllungsbetrags angesetzt. Einzelheiten sind dem Anhang zum Jahresabschluss zu 
entnehmen. Für besondere Risiken des Geschäftszweigs der Kreditinstitute wurde zusätzlich 
Vorsorge getroffen. 
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Nach der durch den Verwaltungsrat noch zu beschließenden Zuführung aus dem Bilanzgewinn 
2024 wird die Sicherheitsrücklage 34,7 Mio. Euro (Vorjahr 34,1 Mio. Euro) betragen. Neben 
der Sicherheitsrücklage verfügt die Sparkasse über einen Fonds für allgemeine Bankrisiken 
gemäß § 340g HGB über 53,5 Mio. Euro (Vorjahr 50,5 Mio. Euro). Die Eigenkapitalanforderun-
gen der CRR wurden jederzeit eingehalten. Die Gesamtkapitalquote gemäß Art. 92 CRR (Ver-
hältnis der angerechneten Eigenmittel bezogen auf die anrechnungspflichtigen Positionen) 
übertrifft am 31. Dezember 2024 mit 19,68 % (im Vorjahr: 15,70 %) die aufsichtlichen Min-
destanforderungen von 8,0 % gemäß CRR (zuzüglich SREP-Zuschlag sowie Kapitalerhal-
tungspuffer, antizyklischem Kapitalpuffer von 0,75 % der risikogewichteten Positionswerte 
und Systemrisikopuffer von 2,00 % für den Wohnimmobiliensektor) deutlich. Die für 2024 
prognostizierte Steigerung der Gesamtkapitalquote auf 16,20 % wurde deutlich übertroffen. 
Die anrechnungspflichtigen Positionen zum 31. Dezember 2024 betragen 445,1 Mio. Euro 
und die aufsichtlich anerkannten Eigenmittel 87,6 Mio. Euro. 

Auch die harte Kernkapitalquote und die Kernkapitalquote übersteigen die aufsichtlich vor-
geschriebenen Werte deutlich. Die Kernkapitalquote beläuft sich zum 31. Dezember 2024 auf 
19,01 % der anrechnungspflichtigen Positionen nach CRR. 

Die Verschuldungsquote (Verhältnis des Kernkapitals zur Summe der bilanziellen und außer-
bilanziellen Positionen) beträgt am 31. Dezember 2024 11,32 % und liegt damit über der auf-
sichtlichen Mindestanforderung von 3,0 %. 

Zum Bilanzstichtag verfügt die Sparkasse über eine gute Eigenmittelbasis. Die Vermögens-
lage der Sparkasse ist geordnet. 

Finanzlage 

Die Zahlungsfähigkeit der Sparkasse war im abgelaufenen Geschäftsjahr aufgrund einer an-
gemessenen Liquiditätsvorsorge jederzeit gegeben. Die Liquiditätsdeckungsquote (Liquidity 
Coverage Ratio - LCR) lag mit 245 % bis 450 % oberhalb des Mindestwerts von 100 %. Die 
LCR-Quote lag zum 31. Dezember 2024 bei 365 %. Die strukturelle Liquiditätsquote (Net 
Stable Funding Ratio – NSFR) lag innerhalb einer Bandbreite von 137 % bis 150 %; damit 
wurde die aufsichtliche Mindestquote von 100 % eingehalten. Zur Erfüllung der Mindestre-
servevorschriften wurden Guthaben bei der Deutschen Bundesbank geführt. Bei der Nord-
deutschen Landesbank besteht eine Kredit- und Dispositionslinie, die teilweise in Anspruch 
genommen wurde. Das Angebot der Deutschen Bundesbank, Refinanzierungsgeschäfte in 
Form von Offenmarktgeschäften abzuschließen, wurde in 2024 nicht genutzt. Die Sparkasse 
nahm 2024 am elektronischen Verfahren „MACCs (Mobilisation and Administration of Credit 
Claims)“ der Deutschen Bundesbank zur Nutzung von Kreditforderungen als notenbankfähige 
Sicherheiten teil. 

Die Zahlungsfähigkeit ist nach unserer Finanzplanung gesichert. 
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Ertragslage 

Die wesentlichen Erfolgskomponenten der Gewinn- und Verlustrechnung laut Jahresab-
schluss sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Die Erträge und Aufwendungen sind nicht 
um periodenfremde und außergewöhnliche Posten bereinigt. 

Darstellung nach der Gewinn- und Verlustrechnung: Berichtsjahr 
Mio. EUR 

Vorjahr     
Mio. EUR 

Zinsüberschuss (einschließlich GV-Position 3, 4 und 17) 15,8 16,7 

Provisionsüberschuss 4,6 4,7 

Verwaltungsaufwand -10,5 -9,6

a) Personalaufwand -6,4 -6,2

b) Sachaufwand -4,1 -3,4

Teilergebnis 9,9 11,8 

sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen 
(GV-Position 8, 11 und 12) 

-2,7 -0,4

Ergebnis vor Bewertung 7,2 11,4 

Bewertungsergebnis -1,2 -1,1

Ergebnis nach Bewertung 6,0 10,3 

Einstellung in den Fonds für allgemeine Bankrisiken -3,0 -5,9

Außerordentliches Ergebnis 0,0 0,0 

Steuern -2,5 -3,9

Jahresüberschuss 0,5 0,5 

Im Geschäftsjahr verringerte sich der Zinsüberschuss entgegen unserer Erwartung um 5,4 % 
auf 15,8 Mio. Euro. Ursächlich für diese Entwicklungen waren insbesondere deutlich gesun-
kene Erträge aus dem Wertpapieranlagen sowie aus dem Anteilsbesitz. 

Der Provisionsüberschuss hat sich insbesondere durch gesunkene Erträge aus dem Darle-
hensgeschäft um 0,1 Mio. EUR auf 4,6 Mio. EUR vermindert. Der prognostizierte leichte An-
stieg des Provisionsüberschusses ist nicht eingetreten. 

Der Verwaltungsaufwand hat sich um 9,4 % auf 10,5 Mio. Euro erhöht. Der Personalaufwand 
ist insbesondere durch höhere Zuführungen zu den Rückstellungen gestiegen. Der Anstieg 
beim Sachaufwand resultiert insbesondere aus höheren Kosten für Dienstleistungen Dritter. 

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen und Aufwendungen erhöhte sich der Aufwand um 
2,3 Mio. EUR auf 2,7 Mio. EUR. Ursächlich hierfür ist u. a. höhere Zuführungen zu den Rück-
stellungen. 

Das Ergebnis vor Bewertung hat sich um 36,8 % auf 7,2 Mio. Euro verringert. 

Beim Bewertungsergebnis ergab sich ein Aufwand von 1,2 Mio. EUR (Vorjahr 1,1 Mio. EUR). 
Aus dem Kreditgeschäft ergab sich vor allem aufgrund von Zuführungen zu den Einzelwertbe-
richtigungen ein negatives Bewertungsergebnis. Bei den Wertpapieranlagen ergab sich ent-
gegen unserer Planung bedingt durch Zuschreibungen bei den festverzinslichen Wertpapie-
ren und Veräußerungsgewinne bei den Immobilienfonds ein positives Bewertungsergebnis. 

Nach Vornahme aller notwendigen Bewertungsmaßnahmen weisen wir ein auf 6,0 Mio. Euro 
reduziertes Ergebnis nach Bewertung aus. 
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Der Sonderposten nach § 340g HGB wurde um 3,0 Mio. Euro aufgestockt. 

Für das Geschäftsjahr 2024 war ein um 1,4 Mio. Euro auf 2,5 Mio. Euro gesunkener Steuerauf-
wand auszuweisen. Die Entwicklung beruhte in erster Linie auf dem verringerten Ergebnis vor 
Steuern. 

Zur Analyse der Ertragslage wird für interne Zwecke und für den überbetrieblichen Vergleich 
der bundeseinheitliche Betriebsvergleich der Sparkassenorganisation eingesetzt, in dem eine 
detaillierte Aufspaltung und Analyse des Ergebnisses unserer Sparkasse in Relation zur 
durchschnittlichen Bilanzsumme erfolgt. Das Betriebsergebnis vor Bewertung (bedeutsams-
ter finanzieller Leistungsindikator) umfasst den Zins- und Provisionsüberschuss zuzüglich 
des Saldos der sonstigen ordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie abzüglich der Ver-
waltungsaufwendungen gemäß Abgrenzung des Betriebsvergleichs (bereinigt um neutrale 
und aperiodische Positionen). 

Das Betriebsergebnis vor Bewertung auf Basis von Betriebsvergleichswerten beträgt 1,52 % 
(Vorjahr 1,62 %) der durchschnittlichen Bilanzsumme des Jahres 2024; es lag unterhalb un-
serer Erwartungen, aber deutlich über dem Durchschnitt der niedersächsischen Sparkassen. 

Als weiterer bedeutsamster finanziellen Leistungsindikator wurde die auf Basis der Betriebs-
vergleichswerte ermittelte Cost-Income-Ratio definiert. Die Cost-Income-Ratio setzt den Ver-
waltungsaufwand in Relation zum Zins- und Provisionsüberschuss zuzüglich des Saldos der 
sonstigen ordentlichen Erträge und Aufwendungen gemäß Abgrenzung des Betriebsver-
gleichs (bereinigt um neutrale und aperiodische Positionen). Im Jahr 2024 verschlechterte 
sich die Cost-Income-Ratio leicht von 45,3 % auf 45,6 % und fiel damit etwas schlechter als 
erwartet aus. 

Unter Berücksichtigung der Bewertungsmaßnahmen ergibt sich ein Betriebsergebnis nach 
Bewertung von 1,36 % (Vorjahr 1,45 %) der durchschnittlichen Bilanzsumme des Jahres 
2024, das über dem niedersächsischen Verbandsdurchschnitt liegt. 

Vor dem Hintergrund des intensiven Wettbewerbs und des im Geschäftsjahr gesunkenen Ka-
pitalmarktniveaus ist der Vorstand mit der Entwicklung der Ertragslage im Jahr 2024 zufrie-
den. Unter den gegebenen wirtschaftlichen Bedingungen beurteilt die Sparkasse die Ertrags-
lage als gut. 

Die gemäß § 26a Absatz 1 Satz 4 KWG offen zu legende Kapitalrendite, berechnet als Quotient 
aus Nettogewinn (Jahresüberschuss) und Bilanzsumme, betrug im Geschäftsjahr 2024 0,1 %. 

Gesamtaussage zum Geschäftsverlauf und zur Lage 

Mit der Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Jahr sind wir zufrieden. Wir konnten wiederum 
ein gutes Betriebsergebnis vor Bewertung erzielen, welches deutlich über dem niedersächsi-
schen Verbandsdurchschnitt liegt. Die Cost-Income-Ratio hat sich nur leicht verschlechtert. 
Unser Eigenkapital konnten wir erneut stärken. 

Nachtragsbericht 

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres zum 31. Dezem-
ber 2024 haben sich nicht ergeben. 
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Risikobericht  

Risikomanagementsystem 

Zur Sicherstellung der langfristigen Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf Basis der ei-
genen Substanz und Ertragskraft setzt die Sparkasse ein Risikotragfähigkeitskonzept mit ei-
ner regelmäßigen Berechnung der Risikotragfähigkeit (ökonomische Perspektive) und einer 
Kapitalplanung (normative Perspektive) ein. Die Risikotragfähigkeit wird ergänzt um Stress-
tests, und es erfolgt eine prozessuale Verknüpfung mit den Strategien, der Risikoinventur und 
der Risikoberichterstattung.  
 
Mit Veröffentlichung der 7. MaRisk-Novelle im Juni 2023 sind auch ESG-Risiken in das Risiko-
managementsystem sukzessive zu integrieren. Die Auswirkungen von ESG-Risiken auf die Ri-
sikoarten wurden qualitativ in Form von physischen und transitorischen Szenarien untersucht 
und im Rahmen einer Risikoinventur berücksichtigt. Auf der Grundlage der durchgeführten 
Risikoinventur hat die Sparkasse erste Nachhaltigkeitsgrundsätze und -ziele in die Geschäfts- 
und Risikostrategie aufgenommen und mit der Risikoberichterstattung verknüpft.  
 
In der Geschäftsstrategie werden die Ziele der Sparkasse für jede wesentliche Geschäftstätig-
keit sowie die Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele dargestellt. Die Risikostrategie umfasst 
die Ziele der Risikosteuerung der wesentlichen Geschäftsaktivitäten sowie die Maßnahmen 
zur Erreichung dieser Ziele. 
 
Ziel der Risikoinventur ist es, mindestens jährlich systematisch Risiken zu identifizieren, um 
deren Wesentlichkeit beurteilen zu können. Zudem werden regelmäßig quantitative und qua-
litative Analysen zur Bestimmung von Risiko- und Ertragskonzentrationen vorgenommen. Auf 
der Grundlage der zuletzt durchgeführten Risikoinventur wurden folgende Risiken in der öko-
nomischen und der normativen Perspektive als wesentlich eingestuft: 
 

Risikoart Risikokategorie 
Adressenausfallrisiken Kundenkreditgeschäft  
 Eigengeschäft 
Marktpreisrisiken Zinsspannenrisiko 
 Spreadrisiko 
 Immobilienpreisrisiko 
Beteiligungsrisiken  
Liquiditätsrisiken Refinanzierungskostenrisiko 
 Zahlungsunfähigkeitsrisiko 
Operationelle Risiken   

 
Für die frühzeitige Identifizierung von wesentlichen Risiken sowie von risikoartenübergrei-
fenden Effekten wurden Indikatoren abgeleitet, die auf quantitativen oder qualitativen Merk-
malen basieren.  
 
Ziel der Ermittlung der Risikotragfähigkeit in der ökonomischen Perspektive ist die Gewähr-
leistung des Gläubigerschutzes. Die Sparkasse ermittelte zum 30. September 2024 ein öko-
nomisches Risikodeckungspotenzial von 106,7 Mio. EUR. Das daraus abgeleitete Gesamtlimit 
von 67,4 Mio. EUR wurde auf die wesentlichen Risiken verteilt und so bemessen, dass eine 
angemessene Steuerung der Risiken ermöglicht wird. Die wesentlichen Risiken werden vier-
teljährlich ermittelt und den Limiten gegenübergestellt. Die bereitgestellten Limite reichten 
sowohl unterjährig als auch zum Bilanzstichtag aus, um die wesentlichen Risiken abzudecken. 
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Zur Berechnung des gesamtinstitutsbezogenen Risikos wurden für alle wesentlichen Risiken 
das Konfidenzniveau auf 99,9 % und der Risikobetrachtungshorizont auf ein Jahr rollierend 
festgelegt. Zwischen den wesentlichen Risikoarten werden keine risikomindernden Diversifi-
kationseffekte berücksichtigt. Die Sparkasse berücksichtigt innerhalb des Adressenrisikos 
zwischen dem Kunden- und dem Eigengeschäft und innerhalb des Marktpreisrisikos zwischen 
den Risikofaktoren Zinsen und Spreads risikomindernde Diversifikationseffekte. 
 
Das auf der Grundlage des Gesamtlimits eingerichtete Limitsystem stellt sich zum 30. Sep-
tember 2024 wie folgt dar:  
 

Risikoart Risikokategorie Limit Anrechnung 
TEUR TEUR % 

Adressenausfall- 
risiken 

Kundenkreditgeschäft  11.000 8.681 78,9 

 Eigengeschäft 3.300 2.799 84,8 
Marktpreisrisiken Zinsspannenrisiko 23.000 11.085 48,2 
 Spreadrisiko 7.200 3.765 52,3 
 Immobilienpreisrisiko 7.500 4.709 62,8 
Refinanzierungs- 
kostenrisiko 

 10.000 4.902 49,0 

Beteiligungsrisiken  800 468 58,5 
Operationelle Risiken   4.600 4.288 93,2 
Gesamtrisiko 67.400 40.699 60,4 

 
Die Abteilung Gesamtbanksteuerung steuert die Risiken im Rahmen der bestehenden orga-
nisatorischen Regelungen und der Limitvorgaben des Vorstands. 
 
Die Risikotragfähigkeit war jederzeit im Berichtsjahr sowie zum 31. Dezember 2024 gegeben. 
 
Ziel der Ermittlung der Risikotragfähigkeit in der normativen Perspektive ist die Fortführung 
der Sparkasse.  
 
In der normativen Perspektive sind alle regulatorischen und aufsichtlichen Anforderungen so-
wie die darauf basierenden internen Anforderungen zu berücksichtigen. Relevante Steue-
rungsgrößen sind die Kernkapitalanforderung, die Gesamtkapitalanforderung (SREP-
Gesamtkapitalanforderung, die kombinierte Pufferanforderung und die Eigenmittelempfeh-
lung) sowie die Strukturanforderungen hinsichtlich des Kapitals, die Höchstverschuldungs-
grenze und die Großkreditgrenze. 
 
Für den betrachteten Zeitraum von fünf Jahren können die aufsichtlichen Anforderungen im 
Planszenario vollständig erfüllt werden. Gleiches gilt im Falle der Betrachtung adverser Ent-
wicklungen, in dem jedoch nur die harten Mindestkapitalanforderungen zwingend einzuhal-
ten sind. 
 
Die der Risikotragfähigkeit zu Grunde liegenden Annahmen sowie die Angemessenheit der 
Methoden und Verfahren werden jährlich und bei Bedarf überprüft. 
 
Die Sparkasse setzt zur Steuerung der Zinsänderungsrisiken derivative Finanzinstrumente 
(Swapgeschäfte) ein. Sie wurden in die verlustfreie Bewertung des Bankbuches einbezogen. 
Daneben ist die Sparkasse an einer Kreditbasket-Transaktion der Sparkassen-Finanzgruppe 
beteiligt. Die hieraus resultierenden Kreditderivate werden sowohl in der Position des Siche-
rungsnehmers als auch als Sicherungsgeber gehalten. Dabei handelt es sich um in emittierte 
Credit Linked Notes eingebettete Credit Default Swaps. 
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Stresstests werden ergänzend zur Risikotragfähigkeit durchgeführt. Ziel ist die Abbildung au-
ßergewöhnlicher aber plausibel möglicher Ereignisse über Szenario- und Sensitivitätsanaly-
sen. Als Ergebnis dieser Simulationen ist festzuhalten, dass auch bei unerwarteten Ereignis-
sen die Risikotragfähigkeit gegeben ist. 
 
Die turnusmäßige Risikoberichterstattung an den Vorstand umfasst den Gesamtrisikobericht 
zu den wesentlichen Risikoarten. Der Bericht enthält neben quantitativen Informationen auch 
eine qualitative Beurteilung zu wesentlichen Positionen und Risiken. Auf besondere Risiken 
für die Geschäftsentwicklung und dafür geplante Maßnahmen wird gesondert eingegangen. 
Der Verwaltungsrat wird vierteljährlich über die Risikosituation informiert. Neben der turnus-
mäßigen Berichterstattung ist auch geregelt, in welchen Fällen eine Ad-hoc-Berichterstattung 
zu erfolgen hat. 
 
Der Sicherung der Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit von Steuerungs- und Überwachungs-
systemen (Interne Kontrollverfahren) dienen neben eingerichteten Funktionstrennungen bei 
Zuständigkeiten und Arbeitsprozessen auch die Tätigkeiten der Risikocontrolling-Funktion, 
der Compliance-Funktion und der Internen Revision. 
 
Die Risikocontrolling-Funktion, die aufbauorganisatorisch von Bereichen, die Geschäfte initi-
ieren oder abschließen, getrennt ist, hat die Aufgabe, die wesentlichen Risiken zu identifizie-
ren, zu beurteilen, zu überwachen und darüber zu berichten. Der Risikocontrolling-Funktion 
obliegt die Überprüfung der Angemessenheit der eingesetzten Methoden und Verfahren so-
wie die Errichtung und Weiterentwicklung der Risikosteuerungs- und -controllingprozesse. 
Zusätzlich verantwortet sie die Umsetzung der aufsichtlichen und gesetzlichen Anforderun-
gen, die Erstellung der Risikotragfähigkeitsberechnung und die laufende Überwachung der 
Einhaltung von Limiten. Sie unterstützt den Vorstand in allen risikopolitischen Fragen und ist 
an der Erstellung und Umsetzung der Risikostrategie maßgeblich beteiligt. Die für die Über-
wachung und Steuerung von Risiken zuständige Risikocontrolling-Funktion wird im Wesent-
lichen durch den Bereichsleiter Marktfolge Kredit/Gesamtbanksteuerung und die Leiterin der 
Abteilung Gesamtbanksteuerung wahrgenommen. 
 
Die Compliance-Funktion wirkt auf die Implementierung wirksamer Verfahren zur Einhaltung 
der für die Sparkasse wesentlichen rechtlichen Regelungen und Vorgaben und entsprechen-
der Kontrollen hin. Ferner hat sie den Vorstand hinsichtlich der Einhaltung dieser rechtlichen 
Regelungen und Vorgaben zu unterstützen und zu beraten. 
 
Die Interne Revision prüft und beurteilt risikoorientiert und prozessunabhängig die Wirksam-
keit und Angemessenheit des Risikomanagements im Allgemeinen und des internen Kontroll-
systems im Besonderen sowie die Ordnungsmäßigkeit grundsätzlich aller Aktivitäten und 
Prozesse. Sie ist dem Vorstand unmittelbar unterstellt und ihm gegenüber berichtspflichtig. 
 
Verfahren zur Aufnahme von Geschäftsaktivitäten in neuen Produkten oder auf neuen Märkten 
(Neu-Produkt-Prozess) sind festgelegt. Zur Einschätzung der Wesentlichkeit geplanter Verän-
derungen in der Aufbau- und Ablauforganisation sowie den IT-Systemen bestehen Definitio-
nen und Regelungen. 
 
Strukturelle Darstellung der wesentlichen Risiken 

Adressenausfallrisiken 

Unter dem Adressenrisiko wird ein Verlust in einer bilanziellen oder außerbilanziellen Posi-
tion verstanden, der durch eine Bonitätsverschlechterung einschließlich des Ausfalls eines 
Schuldners bedingt ist. Dabei wird das Adressenrisiko in das Ausfall- sowie das Migrationsri-
siko eines Schuldners unterteilt. 
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Das Ausfallrisiko umfasst die Gefahr eines Verlustes, welcher aus einem drohenden bzw. vor-
liegenden Zahlungsausfall eines Schuldners entsteht. 
 
Das Migrationsrisiko bezeichnet die Gefahr eines Verlustes, der sich dadurch ergibt, dass sich 
die Bonitätseinstufung (Rating) des Schuldners verändert hat. 
 
Das Länderrisiko umfasst neben dem bonitätsinduzierten Länderrisiko auch das politische Ri-
siko, z. B. aus einem Transferstopp. Das Länderrisiko im Sinne eines Ausfalls oder einer Boni-
tätsveränderung eines Schuldners ist Teil des Adressenrisikos im Kunden- und Eigengeschäft. 
Der Schuldner kann ein ausländischer öffentlicher Haushalt oder ein sonstiger Schuldner sein, 
der seinen Sitz im Ausland und somit in einem anderen Rechtsraum hat. 
 
Der Value-at-Risk wird in der ökonomischen Perspektive über eine Monte-Carlo-Simulation in 
der Anwendung Credit Portfolio View (CPV) ermittelt. Dabei wird die Wertentwicklung der ein-
zelnen Geschäfte in einem jeweils spezifischen ökonomischen Umfeld simuliert. Zur Bewer-
tung werden neben den Portfoliodaten der Sparkasse Risikoparameter (z. B. Ausfallzeitreihen, 
Korrelationen, Migrations- und Shiftmatrizen, Verwertungs-, Neubewertungs- und Einbrin-
gungsquoten) verwendet, die aus historischen Daten aller Sparkassen ermittelt wurden. Die 
Risikomessung von Kunden- und Eigengeschäft erfolgt integriert. 
 
Adressenausfallrisiken im Kundengeschäft 

Das Adressenrisiko im Kundengeschäft umfasst einerseits die Gefahr eines Verlustes durch 
einen drohenden bzw. vorliegenden Zahlungsausfall eines originären Kredites sowie von 
Eventualverbindlichkeiten wie beispielsweise Avale (Ausfallrisiko). Andererseits umfasst es 
auch die Gefahr, dass Sicherheiten teilweise oder ganz an Wert verlieren und deshalb zur Ab-
sicherung der Kredite nicht ausreichen oder überhaupt nicht beitragen können (Sicherheiten-
verwertungs- und -einbringungsrisiko). 
 
Teil des Adressenrisikos im Kundengeschäft ist auch die Gefahr, dass sich im Zeitablauf die 
Bonitätseinstufung (Ratingklasse) des Kreditnehmers ändert und damit ein möglicherweise 
höherer Spread gegenüber der risikolosen Zinskurve berücksichtigt werden muss (Migrati-
onsrisiko). 
 
Die Steuerung der Adressenausfallrisiken des Kundenkreditgeschäfts erfolgt entsprechend 
der festgelegten Strategie unter besonderer Berücksichtigung der Größenklassenstruktur, 
der Bonitäten, der Branchen, der gestellten Sicherheiten sowie des Risikos der Engagements. 
 
Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 
 
 Trennung zwischen Markt (1. Votum) und Marktfolge (2. Votum) bis in die 

Geschäftsverteilung des Vorstands 
 regelmäßige Bonitätsbeurteilung und Beurteilung der Kapitaldiensttragfähigkeit auf 

Basis aktueller Unterlagen 
 Einsatz standardisierter Risikoklassifizierungsverfahren (Rating- und Scoringverfahren) 

zum Teil in Kombination mit bonitätsabhängiger Preisgestaltung 
 Interne Richtwerte für Kreditobergrenzen, die unterhalb der Großkreditgrenzen des 

KWG liegen, dienen der Vermeidung von Risikokonzentrationen im 
Kundenkreditportfolio 

 regelmäßige Überprüfung von Sicherheiten 
 Einsatz eines Risikofrüherkennungsverfahrens, das gewährleistet, dass bei Auftreten 

von signifikanten Bonitätsverschlechterungen frühzeitig risikobegrenzende 
Maßnahmen eingeleitet werden können 

 festgelegte Verfahren zur Überleitung von Kreditengagements in die 
Intensivbetreuung oder Sanierungsbetreuung 
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 Berechnung des Adressenrisikos für die Risikotragfähigkeit in der ökonomischen 
Perspektive mit dem Kreditrisikomodell „Credit Portfolio View“ 

 Einsatz von Sicherungsinstrumenten zur Reduzierung vorhandener 
Risikokonzentrationen mittels Kredithandelstransaktionen 

 Kreditportfolioüberwachung auf Gesamthausebene mittels regelmäßigem Reporting 
 
Zum 30. September 2024 wurden etwa 45,5 % der ausgelegten Kreditmittel an Unternehmen 
und wirtschaftlich selbstständige Privatpersonen vergeben, 52,3 % an wirtschaftlich un-
selbstständige und sonstige Privatpersonen sowie 2,2 % an öffentliche Haushalte und Orga-
nisationen ohne Erwerbszweck. 
 
Die regionale Wirtschaftsstruktur spiegelt sich auch im Kreditgeschäft der Sparkasse wider. 
Den Schwerpunktbereich bilden mit 11,5 % die Ausleihungen an die Branche Grundstücks- 
und Wohnungswesen sowie an die Branche Dienstleistungen für Unternehmen mit 6,9 %. 
 
Die Größenklassenstruktur zeigt insgesamt eine breite Streuung des Ausleihgeschäfts. 
 
Die Risikostrategie ist ausgerichtet auf Kreditnehmer mit guten Bonitäten bzw. geringeren 
Ausfallwahrscheinlichkeiten. Dies wird durch die Neugeschäftsplanung unterstützt. Zum 
30. September 2024 ergibt sich im Kundengeschäft folgende Ratingklassenstruktur: 
 

Ratingklasse Anzahl in % Volumen in % 

1 bis 9 95,1 85,5 
10 bis 15 4,3 12,4 
16 bis 18 0,6 2,1 

 
Das Länderrisiko, das sich aus unsicheren politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhält-
nissen eines anderen Landes ergeben kann, betrug am 30. September 2024 2,9 % des Ge-
samtkreditvolumens im Sinne des § 19 Abs. 1 KWG. 
 
Insgesamt sind wir der Auffassung, dass unser Kreditportfolio sowohl nach Branchen und Grö-
ßenklassen als auch nach Ratinggruppen gut diversifiziert ist. 
 
Zur Absicherung von Adressenausfallrisiken hat die Sparkasse in begrenztem Umfang über 
eine Emission von Originatoren-Credit Linked Notes an einer Kreditbaskettransaktion teilge-
nommen. 
 
Risikovorsorgemaßnahmen sind für alle Engagements vorgesehen, bei denen nach umfassen-
der Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Kreditnehmer davon ausgegangen werden 
kann, dass es voraussichtlich nicht mehr möglich sein wird, alle fälligen Zins- und Tilgungs-
zahlungen gemäß den vertraglich vereinbarten Kreditbedingungen zu vereinnahmen. Bei der 
Bemessung der Risikovorsorgemaßnahmen werden die voraussichtlichen Realisationswerte 
der gestellten Sicherheiten berücksichtigt. Für latente Risiken im Forderungsbestand haben 
wir Pauschalwertberichtigungen gebildet. Der Vorstand wird vierteljährlich über die Entwick-
lung der Strukturmerkmale des Kreditportfolios, die Einhaltung der Limite und die Entwick-
lung der notwendigen Vorsorgemaßnahmen für Einzelrisiken schriftlich unterrichtet. Eine ad-
hoc-Berichterstattung ergänzt bei Bedarf das standardisierte Verfahren. 
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Entwicklung der Risikovorsorge: 
 

Art der  
Risikovorsorge 

Anfangsbestand  
per 01.01.2024 

Zuführung Auflösung Verbrauch 
Endbestand  

per 31.12.2024 

  TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 
Einzelwert- 
berichtigungen 464 2.445 184 44 2.681 

Rückstellungen 90 22 42 1 69 

Pauschalwert- 
berichtigungen 3.314 - 938 - 2.376 
Gesamt 3.868 2.467 1.164 45 5.126 

 
Das Verfahren für die Bildung der Pauschalwertberichtigungen ist im Anhang zum Jahresab-
schluss erläutert. 
 
Es bestehen keine adressrisikorelevanten Risikokonzentrationen im Kundengeschäft. 
 

Adressenausfallrisiken im Eigengeschäft 

Das Adressenrisiko im Eigengeschäft umfasst die Gefahr eines Verlustes, der aus einem dro-
henden bzw. vorliegenden Zahlungsausfall eines Emittenten oder eines Kontrahenten (Aus-
fallrisiko) resultieren kann. 
 
Ebenso besteht die Gefahr, dass sich im Zeitablauf die Bonitätseinstufung (Rating) des 
Schuldners ändert und damit ein möglicherweise höherer Spread gegenüber der risikolosen 
Zinskurve berücksichtigt werden muss (Migrationsrisiko). Dabei unterteilt sich das Kontra-
hentenrisiko in ein Wiedereindeckungs-, ein Vorleistungs- und ein Erfüllungsrisiko. 
 
Zudem gibt es im Eigengeschäft das Risiko, dass die tatsächlichen Restwerte der Emissionen 
bei Ausfall von den prognostizierten Werten abweichen. 
 
Die Steuerung des Adressenrisikos des Eigengeschäfts erfolgt entsprechend der festgelegten 
Strategie unter besonderer Berücksichtigung der Größenklassenstruktur und der Bonitäten. 
 
Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 
 
- Festlegung von Limiten je Partner (Emittenten- und Kontrahentenlimite) 
- regelmäßige Bonitätsbeurteilung der Vertragspartner anhand von externen Ratingein- 
   stufungen sowie eigenen Analysen 
- Berechnung des Adressenrisikos für die Risikotragfähigkeit in der ökonomischen Perspek- 
   tive mit dem Kreditrisikomodell „Credit Portfolio View" 
 
Die Eigengeschäfte umfassen zum Bilanzstichtag Schuldverschreibungen und Anleihen mit 
einem Volumen von 56,5 Mio. Euro.  
 
Die Wertpapiere verfügen im Wesentlichen über ein Rating im Bereich des Investmentgrades. 
 
Das Länderrisiko, das sich aus unsicheren politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhält-
nissen eines anderen Landes ergeben kann, ist für die Sparkasse von untergeordneter Bedeu-
tung. Bei den Eigenanlagen erfolgen Investitionen im Wesentlichen innerhalb der Europäi-
schen Union und in gute Bonitäten (Investmentgrade). 
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Es bestehen keine adressrisikorelevanten Risikokonzentrationen im Eigengeschäft. 
 
Marktpreisrisiken 

Das Marktpreisrisiko wird definiert als Verlust in einer bilanziellen oder außerbilanziellen Po-
sition, welcher sich aus der Veränderung von Risikofaktoren ergibt. 
 
Die Steuerung der Marktpreisrisiken erfolgt entsprechend der festgelegten Strategie unter 
besonderer Berücksichtigung der festgelegten Limite und der vereinbarten Anlagerichtlinien 
für Immobilienfonds. 
 
Zinsänderungsrisiko 

Das Zinsänderungsrisiko wird definiert als die Gefahr eines Verlustes in einer bilanziellen oder 
außerbilanziellen Position, welcher sich aus der Veränderung der risikolosen Zinskurve ergibt. 
In einer periodischen Sicht bzw. in der normativen Perspektive können sich Veränderungen im 
Zinsüberschuss, im Bewertungsergebnis Wertpapiere sowie einer Bildung bzw. Veränderung 
einer Drohverlustrückstellung im Rahmen der verlustfreien Bewertung des Bankbuchs gemäß 
IDW RS BFA 3 n. F. ergeben. Schwankungen im Zinskonditionsbeitrag sind in die Betrachtung 
des Zinsänderungsrisikos in der normativen Perspektive integriert. Bestandteile des Zinsän-
derungsrisikos sind das Fristentransformations- und das Basisrisiko.  
 
Das Fristentransformationsrisiko entsteht aus der Fristentransformation der Geschäfte und 
der Veränderung der Zinskurve. Bei der Veränderung kann es sich um eine parallele Verschie-
bung oder eine Drehung handeln, d. h. die Kurve wird flacher oder steiler. Die Veränderung 
kann sich auf die gesamte Kurve auswirken oder auf Teile davon.  
 
Das Basisrisiko entsteht, wenn sich die Zinssätze an den identischen (oder annähernd glei-
chen) Stützstellen unterschiedlicher Zinskurven (ggf. auch von Kurven in verschiedenen Wäh-
rungen) unterschiedlich entwickeln. 
 
In einer periodischen Sicht bzw. in der normativen Perspektive können sich Veränderungen im 
Zinsüberschuss, im Bewertungsergebnis Wertpapiere sowie einer Bildung bzw. Veränderung 
einer Drohverlustrückstellung im Rahmen der verlustfreien Bewertung des Bankbuchs gemäß 
IDW RS BFA 3 n. F. ergeben. Schwankungen im Zinskonditionsbeitrag sind in die Betrachtung 
des Zinsänderungsrisikos in der normativen Perspektive integriert. 
 
Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 
 
- Periodische Steuerung und normative Perspektive: Berechnungen auf Basis verschiede-

ner Zinsszenarien mittels der IT-Anwendung „Integrierte Zinsbuchsteuerung Plus“, Be-
trachtung des laufenden Geschäftsjahres und der fünf Folgejahre bei der Bestimmung 
der Auswirkungen auf das handelsrechtliche Ergebnis 

- Ökonomische Perspektive: Ermittlung des Value-at-Risk auf Basis des Varianz-Kovari-
anz-Ansatzes mittels der von der SR entwickelten IT-Anwendung „MPR“ 

 
Zur Absicherung von Zinsänderungsrisiken wurden neben bilanzwirksamen Instrumenten in 
Form langfristiger Refinanzierungen auch derivative Finanzinstrumente in Form von Zins-
swaps in bedeutendem Umfang eingesetzt (vgl. Angaben im Anhang zum Jahresabschluss). 
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Die Sparkasse berechnet die aufsichtlichen sechs IRRBB-Szenarien (Interest Rate Risk in the 
Banking Book). Die Auswirkungen bewegen sich zwischen -6,7 Mio. EUR bzw. -7,9 % des Kern-
kapitals (+200 Basispunkte) und +2,6 Mio. EUR bzw. 3,1 % des Kernkapitals (-200 Basis-
punkte) Barwertveränderung zum 31. Dezember 2024.  
 
Es bestehen keine Risikokonzentrationen beim Zinsänderungsrisiko. 
 
Spreadrisiko 

Das Spreadrisiko wird definiert als die Gefahr eines Verlustes in einer bilanziellen oder außer-
bilanziellen Position, welcher sich aus der Veränderung von Spreads bei gleichbleibendem 
Rating ergibt. Dabei wird unter einem Spread die Differenz zu einer risikolosen Zinskurve ver-
standen. Der Spread ist unabhängig von der zu Grunde liegenden Zinskurve zu sehen, d. h. ein 
Spread in einer anderen Währung wird analog einem Spread in Euro behandelt. 
 
Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 
 
- Periodische Steuerung und normative Perspektive: Berechnungen auf Basis verschiede-

ner Spreadszenarien  
- Ökonomische Perspektive: Ermittlung des Value-at-Risk auf Basis des Varianz-Kovari-

anz-Ansatzes mittels der IT-Anwendung „MPR“ 
 
Es bestehen keine Risikokonzentrationen beim Spreadrisiko. 
 
Immobilienpreisrisiko 

Das Immobilienrisiko wird definiert als die Gefahr eines Verlustes in einer bilanziellen oder 
außerbilanziellen Position, welcher sich aus der Veränderung von Marktwerten aus Immobi-
lien ergibt. Immobilieninvestitionen umfassen sowohl Direktinvestitionen als auch indirekte 
Investitionen (Immobilienfonds). 
 
In der normativen Perspektive umfasst das Immobilienrisiko darüber hinaus das Mietertrags-
risiko aus eigenen, fremdgenutzten Immobilien. 
 
Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 
 
- Periodische Steuerung und normative Perspektive: Berechnungen auf Basis verschiede-

ner Szenarien 
- Ökonomische Perspektive: Ermittlung des Value-at-Risk auf Basis des Varianz-Kovari-

anz-Ansatzes mittels der IT-Anwendung „MPR“ 
- Berücksichtigung von Risiken aus Fonds nach dem Durchschauprinzip 
 
Es bestehen eine Risikokonzentrationen beim Immobilienrisiko im Bereich Land-Nutzungsart 
Deutschland-Büro. Diese wird bewusst eingegangen und akzeptiert. 
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Beteiligungsrisiko 

Das Beteiligungsrisiko umfasst die Gefahr eines Verlustes durch eine negative Wertänderung 
einer Beteiligung. 
 
Je nach Beteiligungsart unterscheidet man nach dem Risiko aus strategischen Beteiligungen 
und sonstigen Beteiligungen. 
 
Die Steuerung der Beteiligungsrisiken erfolgt entsprechend der festgelegten Strategie. Der 
Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 
 
- Rückgriff auf das Beteiligungscontrolling des Sparkassenverbands Niedersachsen für 

die Verbundbeteiligungen 
- In der normativen Perspektive wird die Auswirkung auf aufsichtliche Quoten durch Betei-

ligungen berücksichtigt. 
- Ökonomische Perspektive: Ermittlung des Value-at-Risk auf Basis einer Szenarioanalyse 
 
Das Beteiligungsportfolio besteht vorwiegend aus strategischen Beteiligungen innerhalb der 
Sparkassen-Finanzgruppe. 
 
Es bestehen keine Risikokonzentrationen beim Beteiligungsrisiko. 
 
Liquiditätsrisiken 

Das Liquiditätsrisiko setzt sich aus dem Zahlungsunfähigkeits- und dem Refinanzierungskos-
tenrisiko zusammen. Das Liquiditätsrisiko umfasst in beiden Bestandteilen auch das Marktli-
quiditätsrisiko. Dieses ist das Risiko, dass aufgrund von Marktstörungen oder unzulänglicher 
Markttiefe Finanztitel an den Finanzmärkten nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt und/oder 
nicht zu fairen Preisen gehandelt werden können.  
 
Das Zahlungsunfähigkeitsrisiko stellt die Gefahr dar, Zahlungsverpflichtungen nicht in voller 
Höhe oder nicht fristgerecht nachzukommen. 
 
Das Refinanzierungskostenrisiko bildet die Gefahr ab, dass die Refinanzierungskosten über 
der in der Planung angesetzten Höhe liegen. Dies kann auf der Schwankung des institutseige-
nen Spreads sowie aus der unerwarteten Veränderung der Refinanzierungsstruktur beruhen. 
 
Das Refinanzierungskostenrisiko in der ökonomischen Perspektive ergibt sich aus der nega-
tiven Veränderung des Liquiditätsbeitrages aufgrund von marktbedingten Spreadschwankun-
gen. 
 
In der normativen Perspektive wird die GuV-Auswirkung des Refinanzierungskostenrisikos in 
Form höherer Zinsaufwendungen abgebildet. Aufgrund des Einflusses von Bilanzbeständen 
und der Zinsentwicklung wird das Refinanzierungskostenrisiko zusammen mit dem Zinsände-
rungsrisiko betrachtet. 
 
Die Steuerung des Liquiditätsrisikos erfolgt entsprechend der festgelegten Strategie. 
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Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 
 
- regelmäßige Ermittlung und Überwachung der LCR 
- regelmäßige Ermittlung der strukturellen Liquiditätsquote (Net Stable Funding Ratio, 

NSFR) 
- regelmäßige Ermittlung der Survival Period und Festlegung des Risikoappetits 
- Diversifikation der Vermögens- und Kapitalstruktur 
- regelmäßige Erstellung von Liquiditätsübersichten auf Basis einer hausinternen 

Liquiditätsplanung, in der die erwarteten Mittelzuflüsse den erwarteten 
Mittelabflüssen gegenübergestellt werden 

- tägliche Disposition der laufenden Konten 
- Definition eines sich abzeichnenden Liquiditätsengpasses sowie eines Notfallplans 
- Erstellung einer Refinanzierungsplanung 
- Ökonomische Perspektive: Ermittlung des Value-at-Risk auf Basis des Varianz-

Kovarianz-Ansatzes mittels der von der SR entwickelten IT-Anwendung „RKR“ 
- regelmäßige Überwachung der Fundingkonzentration zur Ermittlung und Begrenzung 

des Anteils einzelner Kontrahenten an der Gesamtrefinanzierung 
 
Unplanmäßige Entwicklungen, wie z. B. vorzeitige Kündigungen sowie Zahlungsunfähigkeit 
von Geschäftspartnern, werden dadurch berücksichtigt, dass im Rahmen der Risiko- und 
Stressszenarien sowohl ein Abfluss des Mittelaufkommens von Kunden als auch eine erhöhte 
Inanspruchnahme offener Kreditlinien simuliert wird. 
 
Im Planungsszenario beträgt die Survival Period der Sparkasse zum 30. September 2024 mehr 
als 60 Monate. 
 
Die Zahlungsfähigkeit der Sparkasse war im Geschäftsjahr jederzeit gegeben. 
 
Es bestehen keine Risikokonzentrationen beim Liquiditätsrisiko. 
 
Operationelles Risiko 

Das operationelle Risiko bedeutet die Gefahr eines Verlustes durch Schäden, die infolge der 
Unangemessenheit oder des Versagens von internen Verfahren, Mitarbeitenden, der internen 
Infrastruktur oder in Folge externer Einflüsse eintreten. 
 
Die Steuerung der operationellen Risiken erfolgt entsprechend der festgelegten Strategie. 
 
Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 
 
- jährliche Schätzung von operationellen Risiken auf Basis der szenariobezogenen Schät-

zung von risikorelevanten Verlustpotenzialen aus der IT-Anwendung „OpRisk-Szenarien" 
- systematische Sammlung und Analyse eingetretener Schadensfälle in einer Schadens-

falldatenbank 
- Periodische Steuerung und normative Perspektive: Abbildung im Plan- und adversen 

Szenario 
- Ökonomische Perspektive: Ermittlung des Value-at-Risk auf Basis IT-Anwendung 

„OpRisk-Schätzverfahren“ 
- Erstellung von Notfallplänen, insbesondere im Bereich der IT 
 
Es bestehen keine Risikokonzentrationen beim operationellen Risiko. 
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Gesamtbeurteilung der Risikolage 

Unser Haus verfügt über ein dem Umfang der Geschäftstätigkeit entsprechendes System zur 
Steuerung, Überwachung und Kontrolle der vorhandenen Risiken gemäß § 25a KWG. Mit den 
eingerichteten Risikosteuerungs- und -controllingprozessen können die wesentlichen Risiken 
frühzeitig identifiziert und gesteuert sowie relevante Informationen an die zuständigen Ent-
scheidungsträger weitergeleitet werden. 
 
In 2024 bewegten sich die Risiken innerhalb der vom Vorstand vorgegebenen Limite. Das Ri-
sikotragfähigkeitslimit (ökonomische Perspektive) war zum 30. September 2024 mit 60,4 % 
ausgelastet. Die Mindestanforderungen an die Einhaltung aufsichtlicher Kenngrößen der nor-
mativen Perspektive der Risikotragfähigkeit wurden sowohl im Planszenario als auch unter der 
Berücksichtigung adverser Entwicklungen vollständig erfüllt. Demnach war und ist die Risiko-
tragfähigkeit derzeit gegeben. Die durchgeführten Stresstests zeigen, dass auch außerge-
wöhnliche Ereignisse durch das vorhandene Risikodeckungspotenzial abgedeckt werden kön-
nen. 
 
Bestandsgefährdende oder entwicklungsbeeinträchtigende Risiken ergeben sich nach unserer 
Einschätzung aufgrund der beschlossenen Fusion mit der Sparkasse Hannover mit Wirkung 
zum 01. Januar 2025 nicht mehr.  
 
Die Auswirkungen aus dem Ukraine-Krieg haben wir im Einklang mit unserem internen Repor-
ting bei der Darstellung der Risiken berücksichtigt. 
 
Insgesamt beurteilen wir unsere Risikolage unter den vorgenannten Rahmenbedingungen als 
angemessen. 

Chancen- und Prognosebericht 

Die Sparkasse Hannover und die Stadtsparkasse Wunstorf haben zum 1. Januar 2025 fusio-
niert. Die nachfolgend dargestellte Berichterstattung basiert daher auf der Prognose des fu-
sionierten Hauses zum Aufstellungszeitpunkt unseres Lageberichtes. Die Vergleichszahlen 
des Vorjahres beruhen ebenfalls auf den aggregierten Werten der beiden Fusionssparkassen. 
Die bedeutsamsten Leistungsindikatoren des fusionierten Hauses sind das Betriebsergebnis 
nach Bewertung, die Cost-Income-Ratio, die Eigenmittel und die Gesamtkapitalquote nach 
CRR, der Net Promoter Score sowie die Kernindikatoren zur Nachhaltigkeitsmessung. Für 
2025 geht die Sparkasse Hannover unter Berücksichtigung derzeitiger Erkenntnisse von fol-
gender Geschäfts- und Ertragsentwicklung aus: 
 

Chancenbericht 

 
Die Überprüfung der externen (Chancen und Risiken) und internen (Stärken und Schwächen) 
Einflussfaktoren ist in den jährlichen Strategieüberprüfungsprozess integriert. 
 
Chancen sieht die Sparkasse Hannover vor allem in der Geldpolitik, in der durch weitere Zins-
senkungen zusätzliche Beratungsanlässe für das Wertpapiergeschäft entstehen können. Zu-
dem könnte das Zinsumfeld positivere Rahmenbedingungen für das Immobiliengeschäft be-
wirken. Dies würde zu einer stärkeren Kreditnachfrage und einem Anstieg des Zinsüberschus-
ses führen. 
 
Die Chance auf eine Steigerung unserer Ertragskraft wollen wir im Zuge des weiteren Ausbaus 
der digitalen und medialen Kanäle erreichen, um bestehende Kunden-verbindungen zu halten 
und zu intensivieren. Darüber hinaus arbeiten wir laufend daran, unsere Prozesse zu optimie-
ren. 
  

21



  
Lagebericht    
 

 

 

Prognosebericht 
 
Die Einschätzungen dieses Abschnitts haben Prognosecharakter. Der Prognosezeitraum um-
fasst das auf den Bilanzstichtag folgende Geschäftsjahr. Die Einschätzungen beruhen auf In-
formationen und Annahmen, die zum Planungszeitpunkt zur Verfügung standen. Die tatsäch-
lichen Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen über die voraussichtliche Entwick-
lung abweichen. Die Sparkasse Hannover verfügt über geeignete Instrumente und Prozesse, 
um Abweichungen frühzeitig zu erkennen, zu analysieren und bei Bedarf steuernd eingreifen 
zu können. 
 
Als Chancen im Sinne des Prognoseberichts werden künftige Entwicklungen oder Ereignisse 
gesehen, die zu einer für die Sparkasse Hannover positiven Prognose- beziehungsweise Ziel-
abweichung führen können. Risiken bestehen in negativen Prognose- und Zielabweichungen, 
welche dezidiert im Risikobericht dieses Lageberichts beschrieben werden. 
 
Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs haben wir im Einklang mit unserem internen Reporting 
bei der Ermittlung der Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 berücksichtigt. 
 

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
 
Die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen und branchenbezogenen Rahmenbedingungen 
im Jahr 2025 wird auch weiterhin maßgeblich durch den Ukraine-Krieg geprägt sein. Trotz 
zahlreicher Stabilisierungsmaßnahmen durch die Regierungen (unter anderem Liquiditätshil-
fen, Konjunkturprogramme, Kurzarbeitergeld) und die Zentralbanken sind die nachhaltigen 
wirtschaftlichen Folgen aktuell nicht verlässlich abschätzbar und hängen insbesondere vom 
weiteren Verlauf des Ukraine-Kriegs ab. Die (weltweiten) Störungen in den Lieferketten und 
steigende Rohstoffpreise haben eine dämpfende Wirkung. Die Expertenschätzungen weisen 
daher eine große Bandbreite hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung auf. 
 
Die Planung der Sparkasse Hannover für das Geschäftsjahr 2025 stützt sich im Wesentlichen 
auf den am 17. Januar 2025 veröffentlichten Ausblick des Deutschen Sparkassen- und Giro-
verbandes e. V. (DSGV). Aus den internationalen Rahmenbedingungen entspringen auch 2025 
wieder zahlreiche Risiken. Geostrategische Konflikte sind nicht gelöst und Kriege werden vor-
erst fortgeführt. Von der Trump-Administration in den USA drohen zudem handelspolitische 
Auseinandersetzungen. Auch in Deutschland sind die politischen Rahmenbedingungen mit 
der Neuwahl des Bundestages noch nicht klar. 
 
Bis zum Herbst 2024 gingen die meisten einschlägigen Prognosewerke davon aus, dass die 
deutsche Volkswirtschaft sich 2025 erholen könnte. Doch diese Erwartung hat sich zuletzt im-
mer weiter eingetrübt. Die Mehrheit der jüngsten Vorschauen gehen nur noch von einer Stag-
nation aus. Das gilt auch für die Prognose von zehn Chefvolkswirten der  
Sparkassen-Finanzgruppe.  
 
Gemäß der übereinstimmenden Prognose wird für die deutsche Volkswirtschaft 2025 ledig-
lich 0,2 % Wachstum in Aussicht gestellt. Das ist qualitativ im Nahbereich um die Null und 
dementsprechend als Stagnation einzuordnen. Sollte es zu dieser Wachstumsrate kommen, 
wären damit gerade einmal die Einbußen des Vorjahres eingestellt. 2025 wäre das dritte Jahr 
einer ungewöhnlich lang andauernden Stagnation. Längerfristig mit Blick auf das BIP-Niveau 
eingeordnet wäre es sogar das sechste Jahr in Folge, in dem der Stand vor der Pandemie nicht 
nennenswert überschritten wird. 
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Auch für 2025 dürfte am ehesten der Konsum die gesamtwirtschaftliche Entwicklung stützen. 
Ein weiterer Rückstau auf dem Weg von Einkommenssteigerungen zum Konsum wird als eher 
unwahrscheinlich eingeschätzt. Denn die Verbraucher hatten bereits 2024 sehr vorsichtig, mit 
hoher Sparquote, disponiert. Infolgedessen werden im Vergleich zum Vorjahr für 2025 höhere 
Ausgabenzuwächse erwartet. Auch der Staatskonsum dürfte expansiv wirken. 
 
Das genügt jedoch nicht, um die gesamtwirtschaftliche Entwicklung zu einer spürbareren Ex-
pansion zu tragen. Denn die Perspektiven bei den Investitionen und im Außenhandel bleiben 
eingetrübt. Zwar dürfte bei der Bautätigkeit ein Boden erreicht sein. Doch die Ausrüstungsin-
vestitionen werden mit einem Rückgang von einem Prozent prognostiziert. Nach den Stagna-
tionsjahren und bei nur verhalten einsetzender Erholung besteht erst einmal wenig Anlass für 
Erweiterungsinvestitionen. In den niedrig angesetzten Veränderungsraten im Außenhandel 
spiegeln sich auch teilweise die verloren gegangene Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
Wirtschaft sowie die handelspolitischen Bedrohungen wider. 
 
Für den Arbeitsmarkt würde ein BIP-Wachstum knapp über der Nulllinie voraussichtlich eine 
Seitwärtsbewegung bedeuten. Nochmalige Rekordstände bei der Erwerbstätigenzahl sind un-
wahrscheinlich. Das Momentum aus der gegen Jahresende 2024 bereits angeschlagenen Be-
schäftigung, die angekündigten Entlassungspläne zahlreicher Unternehmen und insgesamt 
die demografischen Perspektiven sprechen dagegen. 
 
Die niedersächsische Wirtschaft wird sich der bundesweiten Entwicklung nicht entziehen kön-
nen, was der Konjunkturausblick Niedersachsen 2025 der NORD/LB prognostiziert. Positiv ist 
zu sehen, dass die Inflationssorgen im Jahr 2024 weiter abgeklungen sind. Der Disinflations-
prozess sollte im Jahr 2025 in Deutschland und auch in Niedersachsen anhalten. Die Experten 
und Expertinnen der Research-Abteilung der NORD/LB erwarten nicht, dass sich die deutsche 
Wirtschaft im Jahr 2025 endlich aus der Stagnation befreien kann, und rechnen demnach mit 
dem dritten Jahr Nullwachstum in Folge. Jedoch besteht auch die Möglichkeit beziehungs-
weise die Hoffnung, dass die neue gewählte Regierung die Konjunktur- und Strukturkrise an-
geht, Planungssicherheit schafft, neue Zuversicht stiftet und damit Impulse zur Auflösung des 
jahrelangen Investitionsstaus setzt. Dazu wären unter anderem Maßnahmen erforderlich, die 
zu wettbewerbsfähigen Standortbedingungen führen. 
 
Gemäß der zugrundeliegenden Prognose wird davon ausgegangen, dass sich Niedersachsens 
Wirtschaft den zuletzt zugenommenen negativen Rahmenbedingungen nicht entziehen 
konnte. Vorzieheffekte, um Zölle in den USA im Jahr 2025 zu umgehen, könnten im vierten 
Quartal Teilbereiche der niedersächsischen Wirtschaft positiv gestützt haben. Diese Effekte 
dürften sich allerdings auf die Auftragseingänge im Jahr 2025 auswirken. 
 
Mit Blick auf 2025 wird vieles davon abhängen, inwieweit sich die innen- und außenpoliti-
schen Unsicherheiten verringern. Sollten Verbesserungen ausbleiben, ist auch im laufenden 
Jahr nicht von realen Wachstumsbeiträgen der niedersächsischen Industrie auszugehen. Ins-
besondere, da gerade die niedersächsische Industrie von einem hohen Anteil der Branche Au-
tomotive und Fahrzeugbau geprägt ist. Vor allem in Branchen, welche auf sogenannte Inves-
titionsgüter (unter anderem auch Maschinenbau, Elektrotechnik) angewiesen sind, ist die 
Stimmung der niedersächsischen Unternehmen überwiegend eingetrübt. Dasselbe gilt für die 
energieintensiven Branchen (Chemie, Papier, Glas, Metallerzeugung). Potenziale, die sich für 
Niedersachsen als Energiestandort mit dem Ausbau der Erneuerbaren Energien und dem 
Hochlaufen einer niedersächsischen Wasserstoffwirtschaft ergeben, dürften nicht ausreichen, 
um die Belastungen der zuvor genannten Branchen auszugleichen. Insgesamt gehen die Ex-
perten und Expertinnen der NORD/LB davon aus, dass sich Niedersachsens Wirtschaft 2025 
unterproportional zur Wirtschaft Deutschlands entwickeln wird. 
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Geldpolitik 

 
Die um den Jahreswechsel 2024/2025 wieder etwas angestiegenen Inflationsraten haben für 
Ernüchterung gesorgt. Die Zielerreichung bei der Inflationseindämmung kann nur im Rahmen 
einer andauernden Steuerung realisiert werden. Dieser Prozess ist dementsprechend andau-
ernd und leider nicht so schnell umsetzbar, wie noch im letzten Herbst erhofft. Die Prognose 
der Experten und Expertinnen der Sparkassen-Finanzgruppe unterstellt für 2025 in ihrem 
Hauptszenario gleichwohl eine weitere Beruhigung des Preisauftriebs. In Deutschland würden 
die Verbraucherpreise mit 2,3 % und die Kernrate mit 2,5 % aber noch leicht erhöht bleiben. 
Für den Euroraum wird mit 2,2 % beziehungsweise 2,4 % in der Kernrate eine ähnliche Ent-
wicklung unterstellt. 
 
Der etwas stockende Disinflationsprozess begrenzt den Spielraum der Geldpolitik, die Leit-
zinsen weiter stark und schnell senken zu können. Der Senkungsschritt im Januar 2025 war 
bereits erwartet worden. Die anschließenden Schritte sind jedoch sehr schwer einschätzbar. 
 
Die Geld- und Kapitalmärkte haben in den ersten beiden Wochen des Jahres 2025 ihre Erwar-
tungen bereits ein gutes Stück korrigiert. Es werden zuletzt nicht mehr ganz so viele Leitzins-
schritte eingepreist. Mitte Januar lag die Umlaufsrendite von zehnjährigen Bundesanleihen 
bei 2,6 % und somit um 20 Basispunkte höher als zum gerade erst hinter uns liegenden Jah-
reswechsel und sogar um 50 Basispunkte über den Tiefstständen von Anfang Dezember 2024. 
Die starken Ausschläge zeigen die Schwierigkeiten für die Märkte auf, das Einpendeln des 
Zinsniveaus nach den bewegten Zeiten von Negativzinsphase und folgender Hochinflation auf 
einem angemessenen Niveau abzuschätzen. 

 

Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Kreditwirtschaft 

2025 und in den Folgejahren 
 
Neben der Entwicklung des konjunkturellen und geldpolitischen Umfeldes haben auch Verän-
derungen der rechtlichen Rahmenbedingungen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit der Spar-
kasse Hannover. Dabei können sich aufgrund gesetzlicher und regulatorischer Verschärfun-
gen für die Sparkasse Hannover zusätzliche Belastungen ergeben, die sich auf die Ver- 
mögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken. 
 

Sparkasse Hannover 
 
Das wirtschaftliche Umfeld der Sparkasse Hannover verändert sich tiefgreifend und schnell. 
Hierzu zählen das Zinsniveau, die anhaltenden regulatorischen Initiativen, die demografische 
Entwicklung sowie die Einflüsse der Digitalisierung. Darüber hinaus bleibt abzuwarten, wel-
che weiteren Veränderungen sich aus gesellschaftlichen Entwicklungen ergeben, etwa im in-
dividuellen Verhalten, durch veränderte Konsumpräferenzen oder durch neue Rahmenbedin-
gungen. Das bietet sowohl Herausforderungen als auch Chancen. 
 
Die Sparkasse Hannover stellt sich diesen Herausforderungen und ergreift die in dieser Ent-
wicklung liegenden Chancen. Um auch künftig ein weiterhin auskömmliches Ergebnis zu er-
zielen, richtet sie ihr Unternehmen konsequent am Bedarf ihrer Kundschaft aus und investiert 
in Instrumente zur Kundenbindung. Zudem baut sie ihren digitalen und medialen Vertrieb aus 
und den stationären Vertrieb zukunftsfest um. Ziel ist, alle Vertriebswege – digital, medial und 
stationär – gleich leistungsstark zu entwickeln und aufeinander abzustimmen. Im Rahmen ih-
res Programmes „BeratungsCenter der Zukunft“ wird sie auch künftig in die Attraktivität ihrer 
Standorte investieren. 
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Als Marktführerin in der Region Hannover sieht sich die Sparkasse Hannover in der besonde-
ren Verantwortung, ihre Privat- und Firmenkundschaft ausreichend mit Kreditmitteln zu ver-
sorgen. Trotz des weiterhin herausfordernden Umfeldes und des 2025 fehlenden Konjunktur-
wachstums ist ein leichter Anstieg des Kreditgeschäfts geplant. Der Bestand an Kundeneinla-
gen wird im Prognosejahr leicht zurückgehen. 
 

Finanzlage 
 
Aufgrund unserer vorausschauenden Finanzplanung gehen wir davon aus, dass auch im Prog-
nosezeitraum die Zahlungsfähigkeit jederzeit gewährleistet ist und die bankaufsichtlichen 
Anforderungen eingehalten werden können. 
 

Ertrags- und Vermögenslage 
 
Auf Basis von Betriebsvergleichszahlen rechnen wir aufgrund der Entwicklung der Zinsstruk-
turkurve in Verbindung mit dem gesunkenen Zinsniveau, insbesondere durch ein gravierend 
geringeres Derivateergebnis, mit einem spürbar sinkenden Zinsüberschuss. Aufgrund des ge-
planten Wachstums im Kreditgeschäft soll der Zinsertrag, trotz des niedrigeren Zinsumfelds, 
lediglich leicht unter dem aktuellen Jahr liegen. Die Zinsaufwendungen werden sich ebenfalls 
leicht reduzieren 
 
Der Provisionsüberschuss wird leicht erhöht erwartet. Spürbar positiv sollen sich insbeson-
dere die Erträge aus der Wertpapierberatung entwickeln. Zusätzlich werden auch die Erträge 
im Girogeschäft und aus dem Vermittlungsgeschäft leicht zulegen. 

 
Die Verwaltungsaufwendungen werden sich insgesamt gering erhöhen. Diese Steigerung be-
trifft sowohl die Personalaufwendungen als auch die anderen Verwaltungsaufwendungen. Der 
Anstieg der Personalaufwendungen ergibt sich insbesondere aus dem Tarifabschluss, den ge-
stiegenen Sozialabgaben sowie einem höheren Personalbestand, der durch die Fusion mit der 
Stadtsparkasse Wunstorf geprägt ist. Zudem tragen tarifliche Stufensteigerungen und Vergü-
tungsmaßnahmen zum höheren Planwert bei. Die Zunahme der anderen Verwaltungsaufwen-
dungen resultiert im Wesentlichen trotz eines im Vergleich zum Vorjahr geringeren Maßnah-
menbudgets vor allem aus den Pflichtbeiträgen zur Instituts- und Einlagensicherung sowie 
höheren Aufwendungen für IT und Peripheriegeräte. 
Insgesamt ergibt sich unter Berücksichtigung der vorgestellten Annahmen für das Jahr 2025 
ein deutlich sinkendes Betriebsergebnis vor Bewertung. 
 
Das Bewertungsergebnis im Kreditgeschäft ist aufgrund der konjunkturellen Entwicklung nur 
mit großen Unsicherheiten zu prognostizieren. Bei der Risikovorsorge für das Kreditgeschäft 
erwarten wir trotz einer weiterhin verstärkt risikoorientierten Kreditgeschäftspolitik eine er-
hebliche Belastung. Auch die Bewertungsaufwendungen im Wertpapiergeschäft, die 2024 ei-
nen weiteren Erholungseffekt verzeichneten, werden 2025 einen negativen Wertbeitrag zum 
Gesamtergebnis beitragen. Die Bewertungsaufwendungen für Beteiligungen, welche durch 
Einmaleffekte wesentlich bestimmt sind, werden gravierend niedriger als im Vorjahr erwartet. 
Die 2024 realisierten Veräußerungsgewinne im sonstigen Bewertungsergebnis können nicht 
wiederholt werden, sodass eine äußerst beachtliche Minimierung prognostiziert wird. 
 
Das Ergebnis vor Steuern wird insbesondere aufgrund des spürbar geringeren Zinsüberschus-
ses sowie der gravierend höheren Bewertungsaufwendungen deutlich unter dem Niveau des 
Jahres 2024 erwartet. Infolge merklich höherer Steueraufwendungen wird das verfügbare Er-
gebnis erheblich unter dem Niveau des Jahres 2024 liegen. 
 
Die Eigenkapitalrentabilität (vor Ertragsteuern, außerhalb von Kapitalveränderungen, bezo-
gen auf CRR-Eigenmittel nach Feststellung des Jahresabschlusses) wird deutlich geringer als 
im Vorjahr erwartet. 
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Prognose der bedeutsamsten Leistungsindikatoren 

 
Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges können die Chancen und Risiken der künftigen Ent-
wicklung weiterhin beeinflussen. Zudem könnten sich bei einer konjunkturellen Abschwä-
chung gleichwohl weitere Belastungen für die künftige Ergebnis- und Kapitalentwicklung er-
geben. Aufgrund ihrer wirtschaftlichen Stärke erwartet die Sparkasse Hannover trotz dieser 
Unwägbarkeiten die folgende Entwicklung ihrer bedeutsamsten Leistungsindikatoren: 

 
- Das Betriebsergebnis nach Bewertung wird insbesondere aufgrund eines spürbar gerin-

geren Zinsüberschusses sowie einer im Vergleich zum Vorjahr höheren Belastung im 
Bewertungsergebnis erheblich zurückgehen.  

 
- Die Cost-Income-Ratio wird sich spürbar verschlechtern. 
 
- Die Eigenmittel werden aufgrund des fast vollständig thesaurierten Ergebnisses des Ge-

schäftsjahres 2024 spürbar ansteigen. Die Gesamtkapitalquote – ermittelt nach dem 
Kreditrisikostandardansatz - wird sich mit der Einführung der neuen Eigenmittelanfor-
derungen nach Capital Requirements Regulation III merklich reduzieren. Die Sparkasse 
Hannover plant in 2025 die Einführung des IRB-Ansatzes zur Bewertung einzelner Risi-
koparameter. Durch diesen auf interne Ratings basierenden Ansatz würde die Gesamt-
kapitalquote gravierend ansteigen. 

 
- Der Net Promotor Score im Privatkundensegment wird 2025 für die Basiskomponente 

gravierend und für die Interaktionskomponente spürbar über dem Berichtsjahr erwar-
tet. Für das Segment der gewerblichen Kunden wird für 2025 ein äußerst beachtlicher 
Rückgang der Basiskomponente und eine leichte Steigerung der Interaktionskompo-
nente prognostiziert. 

 
- Die Kernindikatoren zur Nachhaltigkeitsmessung werden sich gemäß der Planung hete-

rogen entwickeln. Für das Jahr 2025 wird ein nennenswerter Rückgang bei den  
CO2-Emissionen geplant. Der Absatz nachhaltiger Geldanlagen – auch durch besondere 
Kampagnen gesetzt – lag die letzten beiden Jahre auf einem sehr hohen Niveau. Ob die 
diese Vertriebserfolge wiederholt werden können, hängt sowohl von den Marktbedin-
gungen als auch weiteren Faktoren ab. Unter Beachtung dieser Aspekte wird ein Wert 
erheblich unterhalb des Vorjahres erwartet. Der ESG-Score im Depot A wird geringfügig 
oberhalb des Wertes aus 2024 prognostiziert. Das Fördervolumen im gesellschaftlichen 
Engagement war in den letzten beiden Jahren von außerordentlicher Höhe geprägt. 
Langfristig ist ein Fördervolumen ohne Sondereffekte geplant, weshalb sich der erwar-
teten Förderungen äußerst beachtlich verringern. Der Personalindikator soll sich auf 
den Zielwert von 100 % nennenswert steigern. 

 

Gesamtaussage 
 
Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 lässt insgesamt erkennen, dass das hinsichtlich 
Wettbewerbssituation und Zinslage schwieriger werdende Umfeld auch an der Sparkasse 
nicht spurlos vorübergeht. 
 
Bei der prognostizierten Entwicklung der Ertragslage sollte eine weitere Stärkung der Eigen-
mittel gesichert sein. Zudem wird die Sparkasse Hannover im Prognosezeitraum jederzeit 
eine ausreichende Liquidität vorhalten. Aufgrund unserer vorausschauenden Finanzplanung 
gehen wir daher davon aus, dass auch im Prognosezeitraum die Risikotragfähigkeit und die 
Einhaltung aller bankaufsichtlichen Kennziffern durchgängig gewährleistet sind. 
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Unsere Perspektiven für das Geschäftsjahr 2025 beurteilen wir in Bezug auf die aufgezeigten 
Rahmenbedingungen unter Berücksichtigung der von uns erwarteten Entwicklung der Rah-
menbedingungen und unserer bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren zusammen-
gefasst als durchaus positiv. 
 
Die Auswirkungen aus dem Ukraine-Krieg können die Chancen und Risiken der künftigen Ent-
wicklung hinsichtlich des Eintreffens der für die bedeutsamsten Leistungsindikatoren ge-
troffenen Prognosen, gegebenenfalls über das bereits in unserem internen Reporting enthal-
tene Ausmaß hinaus, negativ beeinflussen. 
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Aktivseite Jahresbilanz zum 31. Dezember 2024
31.12.2023

EUR EUR EUR TEUR
1. Barreserve

a) Kassenbestand 6.054.940,52 5.105
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank 20.301.125,80 65.314

26.356.066,32 70.419
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung

bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind
a) Schatzwechsel und unverzinsliche  Schatzanweisungen

sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen 0,00 0
b) Wechsel 0,00 0

0,00 0
3. Forderungen an Kreditinstitute

a) täglich fällig 102.744.966,20 1.539
b) andere Forderungen 117.620,83 179

102.862.587,03 1.718
4. Forderungen an Kunden 541.914.666,35 570.680

darunter:
durch Grundpfandrechte gesichert 298.884.277,64 EUR ( 310.092 )
Kommunalkredite 2.859.562,44 EUR ( 2.568 )

5. Schuldverschreibungen und andere
festverzinsliche Wertpapiere
a) Geldmarktpapiere

aa) von öffentlichen Emittenten 0,00 0
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 0,00 EUR ( 0 )

ab) von anderen Emittenten 0,00 0
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 0,00 EUR ( 0 )

0,00 0
b) Anleihen und Schuldverschreibungen

ba) von öffentlichen Emittenten 25.789.047,04 27.177
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 25.789.047,04 EUR ( 26.186 )

bb) von anderen Emittenten 30.716.056,87 37.388
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 17.220.321,33 EUR ( 18.099 )

56.505.103,91 64.565
c) eigene Schuldverschreibungen 0,00 0

Nennbetrag 0,00 EUR ( 0 )
56.505.103,91 64.565

6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 0,00 26.670
6a. Handelsbestand 0,00 0
7. Beteiligungen 1.692.927,77 1.553

darunter:
an Kreditinstituten 0,00 EUR ( 0 )
an Finanzdienst-
leistungsinstituten 0,00 EUR ( 0 )
an Wertpapierinstituten 0,00 EUR ( 0 )

8. Anteile an verbundenen Unternehmen 259.990,00 260
darunter:
an Kreditinstituten 0,00 EUR ( 0 )
an Finanzdienst-
leistungsinstituten 0,00 EUR ( 0 )
an Wertpapierinstituten 0,00 EUR ( 0 )

9. Treuhandvermögen 1.322.397,66 1.502
darunter:
Treuhandkredite 1.322.397,66 EUR ( 1.502 )

10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich
Schuldverschreibungen aus deren Umtausch 0,00 0

11. Immaterielle Anlagewerte
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte

und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 5.499,00 8

c) Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0
d) geleistete Anzahlungen 0,00 0

5.499,00 8
12. Sachanlagen 3.622.540,75 3.471
13. Sonstige Vermögensgegenstände 562.243,29 1.010
14. Rechnungsabgrenzungsposten 39.808,43 40

Summe der Aktiva 735.143.830,51 741.898
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Passivseite
31.12.2023

EUR EUR EUR TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

a) täglich fällig 1.439,54 72
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 107.301.265,75 114.660

107.302.705,29 114.732
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

a) Spareinlagen
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von drei Monaten 79.526.119,61 96.634
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von mehr als drei Monaten 19.675.044,10 4.850
99.201.163,71 101.484

b) andere Verbindlichkeiten
ba) täglich fällig 325.141.363,57 333.447
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 95.484.224,13 89.243

420.625.587,70 422.690
519.826.751,41 524.174

3. Verbriefte Verbindlichkeiten
a) begebene Schuldverschreibungen 3.014.543,50 5.029
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten 0,00 0

darunter:
Geldmarktpapiere 0,00 EUR ( 0 )

3.014.543,50 5.029
3a. Handelsbestand 0,00 0
4. Treuhandverbindlichkeiten 1.322.397,66 1.502

darunter:
Treuhandkredite 1.322.397,66 EUR ( 1.502 )

5. Sonstige Verbindlichkeiten 783.277,36 625
6. Rechnungsabgrenzungsposten 739,17 0
7. Rückstellungen

a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 10.215.196,00 8.938
b) Steuerrückstellungen 1.054.347,08 815
c) andere Rückstellungen 3.425.987,94 1.425

14.695.531,02 11.178
8. (weggefallen)
9. Nachrangige Verbindlichkeiten 0,00 0

10. Genussrechtskapital 0,00 0
darunter:
vor Ablauf von zwei Jahren fällig 0,00 EUR ( 0 )

11. Fonds für allgemeine Bankrisiken 53.500.000,00 50.500
12. Eigenkapital

a) gezeichnetes Kapital 0,00 0
b) Kapitalrücklage 0,00 0
c) Gewinnrücklagen

ca) Sicherheitsrücklage 34.156.756,64 33.607
34.156.756,64 33.607

d) Bilanzgewinn 541.128,46 550
34.697.885,10 34.157

Summe der Passiva 735.143.830,51 741.898

1. Eventualverbindlichkeiten
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln 0,00 0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen 3.892.967,76 5.842

Über eine weitere, nicht quantifizierbare Eventualverbindlichkeit wird im Anhang berichtet.
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 0,00 0

3.892.967,76 5.842
2. Andere Verpflichtungen

a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften 0,00 0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen 0,00 0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen 9.296.510,07 18.413

9.296.510,07 18.413
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Gewinn- und Verlustrechnung 1.1.-31.12.2023

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 EUR EUR EUR TEUR

1. Zinserträge aus
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften 19.680.102,37 17.731

darunter:
abgesetzte negative Zinsen 0,00 EUR ( 0 )
aus der Abzinsung von Rückstellungen 0,00 EUR ( 0 )

b) festverzinslichen Wertpapieren
und Schuldbuchforderungen 1.554.796,55 1.626
darunter:
abgesetzte negative Zinsen 0,00 EUR ( 0 )

21.234.898,92 19.357
2. Zinsaufwendungen 6.011.322,11 4.012

darunter:
abgesetzte positive Zinsen 542,03 EUR ( 0 )
aus der Aufzinsung von Rückstellungen 162.045,02 EUR ( 149 )

15.223.576,81 15.345
3. Laufende Erträge aus

a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 431.939,06 852
b) Beteiligungen 100.584,50 122
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen 0,00 400

532.523,56 1.375
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-

führungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0
5. Provisionserträge 4.895.686,97 5.276
6. Provisionsaufwendungen 247.402,51 576

4.648.284,46 4.700
7. Nettoertrag oder Nettoaufwand des Handelsbestands 0,00 0
8. Sonstige betriebliche Erträge 234.210,29 422
9. (weggefallen)

20.638.595,12 21.842
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen

a) Personalaufwand
aa) Löhne und Gehälter 4.117.556,12 4.534
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen

für Altersversorgung und für Unterstützung 2.318.036,06 1.620
darunter:
für Altersversorgung 1.649.501,96 EUR ( 883 )

6.435.592,18 6.154
b) andere Verwaltungsaufwendungen 4.116.548,41 3.389

10.552.140,59 9.543
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 337.012,72 384
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.521.987,18 469
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie
Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft 878.482,63 933

14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und
bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung
von Rückstellungen im Kreditgeschäft 0,00 0

878.482,63 933
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen
und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere 299.337,13 172

16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen,
Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie
Anlagevermögen behandelten Wertpapieren 0,00 0

299.337,13 172
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0
18. Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken 3.000.000,00 5.900
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 3.049.634,87 4.440
20. Außerordentliche Erträge 0,00 0
21. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0
22. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2.464.854,33 3.847
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen 43.652,08 43

2.508.506,41 3.890
25. Jahresüberschuss 541.128,46 550
26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr 0,00 0

541.128,46 550
27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen

0,00 0
541.128,46 550

28. Einstellungen in Gewinnrücklagen
a) in die Sicherheitsrücklage 0,00 0
b) in andere Rücklagen 0,00 0

0,00 0
29. Bilanzgewinn 541.128,46 550
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Anhang  

Vorbemerkung 

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches 
(HGB) und der Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute, 
Finanzdienstleistungsinstitute und Wertpapierinstitute (RechKredV) aufgestellt. Die 
Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach den 
vorgeschriebenen Formblättern. 

Allgemeine Angaben 

Abweichend zum Vorjahr wurde die Einlagefazilität bei der Deutschen Bundesbank unter 
dem Posten 3 Forderungen an Kreditinstitute ausgewiesen. Im Vorjahr erfolgte der Ausweis 
unter dem Posten 1 Barreserve. 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden entspricht den allgemeinen 
Bewertungsvorschriften der §§ 252 ff. HGB unter Berücksichtigung der für Kreditinstitute 
geltenden Sonderregelungen (§§ 340 ff. HGB). 

Die Forderungen an Kreditinstitute und Kunden einschließlich Schuldscheindarlehen wurden 
mit ihrem Nennwert angesetzt, der Unterschiedsbetrag zwischen dem Nennwert und dem 
niedrigeren Auszahlungsbetrag wurde unter den Rechnungsabgrenzungsposten der 
Passivseite aufgenommen. Er wird grundsätzlich laufzeit- und kapitalanteilig aufgelöst, im 
Falle von Festzinsvereinbarungen erfolgt die Verteilung auf die Dauer der Festzinsbindung. 

Abweichend hiervon werden Disagien, Bearbeitungsgebühren und ähnliche Beträge im 
Zusammenhang mit sog. Weiterleitungsmitteln angesichts der jeweiligen Betragskongruenz 
zwischen den aktivischen und passivischen Unterschiedsbeträgen im Jahr ihres Anfalls 
vollständig erfolgswirksam erfasst. 

Erkennbaren Risiken im Kreditgeschäft wird im Rahmen der turnusmäßigen bzw. 
anlassbezogenen Kreditüberwachung durch Bildung von Einzelwertberichtigungen und 
Rückstellungen Rechnung getragen. Die Höhe der Einzelwertberichtigung bemisst sich 
regelmäßig nach dem Unterschiedsbetrag zwischen der ausfallgefährdeten Kreditforderung 
und dem erwarteten Realisationswert der gestellten Kreditsicherheiten. 

Den latenten Ausfallrisiken wird durch eine pauschale Risikovorsorge in Form von 
Wertberichtigungen und Rückstellungen Rechnung getragen, die wir auf Basis der 
Stellungnahme IDW RS BFA 7 bewertet haben.  

Dabei haben wir mit der in der internen Risikosteuerung eingesetzten Anwendung 
CreditPortfolioView (CPV) für das vorgenannte Kreditportfolio den erwarteten Verlust für 
einen 12-Monatszeitraum ohne Anrechnung einer Bonitätsprämie berechnet. Der erwartete 
Verlust wurde mit Hilfe eines Kreditrisikomodells mit den auf Basis der eingesetzten 
Risikoklassifizierungsverfahren bestimmten statistischen Ausfallwahrscheinlichkeiten 
ermittelt. 

Grundlage dieser Berechnung waren insbesondere die mit unseren Ratingverfahren auf 
Grundlage der Vergangenheit ermittelten Ausfallwahrscheinlichkeiten der Kreditnehmer für 
einen 12-Monatszeitraum und die im Rahmen der Kreditprozesse bewerteten Sicherheiten. 
Adressen, die im Rahmen der internen Risikosteuerung im Hinblick auf einen Ausfall als 
risikolos betrachtet werden, wurden auch für die handelsbilanzielle Betrachtung 
ausgeschlossen. 
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Anhang  

Die im Rahmen der Berechnung der Pauschalwertberichtigung verwendeten Parameter 
spiegeln nach unserer Einschätzung die Risikosituation zum Abschlussstichtag ausreichend 
wider. 

Wir haben als Voraussetzung für die Anwendung der Bewertungsvereinfachung im Rahmen 
der Kreditvergabepraxis sichergestellt, dass die Konditionenvereinbarung bei 
Kreditausreichung unter Berücksichtigung einer risikoadäquaten Bonitätsprämie erfolgt, 
deren Höhe sich an dem erwarteten Verlust über die Restlaufzeit orientiert. Diese 
Ausgeglichenheitsannahme haben wir zum Bilanzstichtag überprüft. Dabei haben wir auch 
im Rahmen eines Stichtagsvergleichs die Entwicklung des mit CreditPortfolioView für die 
Restlaufzeit berechneten erwarteten Verlusts des Portfolios (sog. Lifetime Expected Loss) 
analysiert. Die Grundlagen der Berechnungen entsprechen im Wesentlichen der Ermittlung 
des erwarteten Verlusts für einen 12-Monatszeitraum. Da die Ausgeglichenheit aufgrund der 
Entwicklung der Ausfallwahrscheinlichkeiten nicht mehr vollständig angenommen werden 
kann, haben wir auf Grundlage der vorgenannten Berechnungen im Vergleich zum erwarteten 
Verlust für einen 12-Monatszeitraum eine höhere Risikovorsorge gebildet. 

Der Ausweis der Pauschalwertberichtigungen erfolgt als Risikovorsorge zu den Forderungen 
an Kunden (Aktivposten 4). Die für Eventualverbindlichkeiten sowie unwiderrufliche 
Kreditzusagen ermittelten Pauschalwertberichtigungen werden an den 
Unterstrichpositionen abgesetzt und als Risikovorsorge bzw. pauschale Rückstellungen in 
den anderen Rückstellungen (Passivposten 7c) ausgewiesen. Für widerrufliche 
Kreditzusagen erfolgt allein der Ausweis als Risikovorsorge bzw. pauschale Rückstellungen 
in den anderen Rückstellungen (Passivposten 7c). 

Die Wertpapiere werden grundsätzlich nach dem strengen Niederstwertprinzip angesetzt. 
Zum Bilanzstichtag erfolgt die Bewertung mit den Anschaffungskosten bzw. den niedrigeren 
Börsenkursen oder den niedrigeren beizulegenden Werten. Bei einzelnen Wertpapieren des 
Anlagevermögens werden Abschreibungen nur im Zusammenhang mit voraussichtlich 
dauernden Wertminderungen vorgenommen. 

Für die Ermittlung des Bewertungskurses haben wir die festverzinslichen Wertpapiere 
daraufhin untersucht, ob zum Bilanzstichtag ein aktiver Markt vorliegt. Für die Abgrenzung, 
ob ein aktiver Markt vorliegt, haben wir die Kriterien zugrunde gelegt, die in der MiFiD II 
(Markets in Financial Instruments Directive - Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014) für die Abgrenzung eines liquiden von einem 
illiquiden Markt festgelegt wurden. Auf Basis dieser Abgrenzungskriterien liegen für die 
festverzinslichen Wertpapiere weit überwiegend nicht aktive Märkte vor. 

In den Fällen, in denen wir nicht von einem aktiven Markt ausgehen konnten (insgesamt 
festverzinsliche Wertpapiere mit einem Nominalvolumen von 41 Mio. EUR), haben wir die 
Bewertung anhand von Kursen des kursversorgenden Systems vorgenommen, denen unter 
Verwendung laufzeit- und risikoadäquater Zinssätze ein Discounted-Cashflow-Modell 
zugrunde liegt. 

Darüber hinaus weisen wir unter Aktiva Posten 5 auch variabel verzinsliche 
Inhaberschuldverschreibungen mit einem Nominalwert von 3,0 Mio. EUR aus, die aus der 
Zerlegung der im Rahmen von Sparkassen-Kreditbasket-Transaktionen erworbenen Credit-
Linked-Notes resultieren. Weitergehende Informationen enthalten die Erläuterungen zur 
Bilanzierung und Bewertung von Kreditderivaten. 
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Die Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen sind zu Anschaffungskosten 
bzw. im Falle von vorübergehenden sowie dauernden Wertminderungen zum niedrigeren 
beizulegenden Zeitwert angesetzt. Die Beteiligungsbewertung erfolgt grundsätzlich nach 
dem Ertragswertverfahren. Andere Bewertungsmethoden kommen dann zum Einsatz, wenn 
die Art beziehungsweise der betragliche Umfang der Beteiligung dies rechtfertigen. 

Das Sachanlagevermögen und die immateriellen Anlagewerte werden mit ihren 
Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen nach 
Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer, angesetzt. Vermögensgegenstände von 
geringem Wert (Anschaffungskosten bis 250 EUR) werden sofort als Sachaufwand erfasst; bei 
Anschaffungswerten bis zu 800 EUR und immateriellen Anlagewerten (Software bis zu 800 
EUR) ohne Mehrwertsteuer erfolgt im Jahr der Anschaffung eine Vollabschreibung.  

Bei Einbauten in gemieteten Räumen erfolgt die Verteilung der Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten entsprechend der Dauer des jeweiligen Vertragsverhältnisses, wenn 
diese kürzer ist als die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer. 

Die sonstigen Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem 
Geschäftsbetrieb zu dienen, werden nach den für das Umlaufvermögen geltenden 
Vorschriften bewertet. Die hier ausgewiesenen Finanzanlagen werden ebenfalls nach dem 
strengen Niederstwertprinzip zu Anschaffungskosten oder zum niedrigeren Wert am 
Bilanzstichtag bewertet. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kunden und Kreditinstituten werden mit dem 
Erfüllungsbetrag angesetzt. Der Unterschied zwischen dem Erfüllungs- und dem 
Ausgabebetrag wird unter den Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. 

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 
notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und 
ungewissen Verpflichtungen. Beträgt die Zeitspanne bis zum erwarteten Erfüllungszeitpunkt 
mehr als ein Jahr, erfolgt eine Abzinsung mit einem laufzeitadäquaten Zinssatz gemäß 
Rückstellungsabzinsungsverordnung (RückAbzinsV). Die Erfolge aus der Aufzinsung bzw. 
Abzinsung werden im Falle von Rückstellungen für Bankprodukte im Zinsbereich 
ausgewiesen. Bei der Ermittlung der Aufzinsungserfolge dieser Rückstellungen haben wir 
unterstellt, dass eine Änderung des Abzinsungssatzes erst zum Ende der Periode eintritt.  

Die Pensionsrückstellungen wurden nach dem modifizierten Teilwertverfahren unter 
Zugrundelegung der Richttafeln Heubeck 2018 G bewertet. Für die Abzinsung wurde der von 
der Deutschen Bundesbank gem. RückAbzinsV nach dem Stand von Ende Dezember 2024 
bekannt gegebene Zinssatz in Höhe von 1,90 % verwendet. Er beruht auf einer pauschal 
angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren. Die bis zur voraussichtlichen Erfüllung zu 
erwartenden Gehalts- und Rentensteigerungen haben wir mit 2,2 % prognostiziert. 

Nach IDW RS BFA 3 n. F. sind die zinsbezogenen Instrumente des Bankbuchs (Zinsbuch) 
einer verlustfreien Bewertung zu unterziehen. Zu diesem Zweck werden die zinsbezogenen 
Vermögensgegenstände und Schulden sowie derivative Finanzinstrumente, insbesondere 
Zinsswaps, des Bankbuchs einem Saldierungsbereich zugeordnet. Für diesen ist unter 
Berücksichtigung von voraussichtlich zur Bewirtschaftung des Bankbuchs erforderlichen 
Aufwendungen (Refinanzierungs-, Risiko- und Verwaltungskosten) zu prüfen, ob aus den 
noch zu erwartenden Zahlungsströmen bis zur vollständigen Abwicklung des Bestands ein 
Verlust droht. Die Sparkasse wendet die barwertige Berechnungsmethode an. Der Barwert 
ergibt sich aus den zum Abschlussstichtag abgezinsten Zahlungsströmen des Bankbuchs. 
Betrags- und Laufzeitinkongruenzen sind mittels fiktiver Geschäfte zu schließen. Auf der 
Passivseite ist dabei der angenommene individuelle Refinanzierungsaufschlag der Sparkasse 
zu berücksichtigen. Die künftigen für die vollständige Abwicklung des Bankbuchs benötigten 
Verwaltungskosten wurden aus statistischen Daten abgeleitet. Der ermittelte 
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Verwaltungskostensatz wurde auch für den Einbezug sogenannter Overheadkosten 
berücksichtigt. Weiterhin wurden Gebühren und Provisionserträge, die direkt aus den 
Zinsprodukten resultieren, im Rahmen der verlustfreien Ermittlung des Bankbuchs 
berücksichtigt. Zum 31. Dezember 2024 ergibt sich kein Verpflichtungsüberschuss. 

Die Sparkasse ist tarifvertraglich verpflichtet, für ihre Beschäftigten eine zu einer 
Betriebsrente führende Versicherung bei einer kommunalen Zusatzversorgungskasse 
abzuschließen. Sie erfüllt diese Verpflichtung durch Anmeldung der betreffenden 
Mitarbeitenden bei der Emder Zusatzversorgungskasse für Sparkassen (ZVK-Sparkassen) 
mit Sitz in Emden. Die ZVK-Sparkasse ist eine kommunale Zusatzversorgungseinrichtung im 
Sinne § 1 des Altersvorsorge-TV-Kommunal (ATV-K) vom 1. März 2002. Träger der ZVK-
Sparkassen ist der Niedersächsische Sparkassen- und Giroverband in Hannover, der das 
Kassenvermögen der ZVK-Sparkassen als Sondervermögen getrennt von seinem übrigen 
Vermögen verwaltet. 

Die Versorgungsverpflichtungen werden von der ZVK-Sparkassen nach dem Anwartschafts-
barwertverfahren unter Zugrundelegung der Richttafeln Heubeck 2018 G mit 7jähriger Ge-
nerationenverschiebung bewertet, um den kassenindividuellen Verhältnissen angemessen 
Rechnung zu tragen. 

Bei der ZVK-Sparkassen handelt es sich um eine kapitalgedeckte Zusatzversorgungskasse. 

Bei den aktiven Beschäftigten beträgt der Beitragssatz seit dem 1. Januar 2021 nach einer 
stufenweisen Anhebung in den Vorjahren 5,8 %. Hiervon werden 5,4 % durch die Sparkasse 
und 0,4 % von den Arbeitnehmern getragen. 

Bemessungsgrundlage für den Beitrag sind die zusatzversorgungspflichtigen Entgelte; sie 
beliefen sich im Geschäftsjahr 2024 auf 3.480 TEUR. 

Im Rahmen der 100jährigen Betrachtungsweise erfolgt die Bewertung der Versorgungsver-
pflichtungen für die in diesem Zeitraum eingetretenen Versorgungsfälle unter Berücksichti-
gung der tarifvertraglich zugesagten jährlichen Erhöhung der Renten um 1 %. 

Aus der Durchführung von Altersversorgungsverpflichtungen über die Unterstützungkasse 
resultieren am Bilanzstichtag Fehlbeträge in Höhe von 3 TEUR , für die gemäß Artikel 28 Abs. 
1 Satz 2 EGHGB keine Rückstellung passiviert wurde. 

Für die bei anderen Kreditinstituten aufgenommenen Gelder wurden uns Zinsen vergütet, die 
wir mit den unter GV-Posten 2 ausgewiesenen Zinsaufwendungen verrechnet haben. 

Die zur Reduzierung des allgemeinen Zinsänderungsrisikos im Sinne einer Aktiv- 
Passivsteuerung abgeschlossene Zinsswapgeschäfte werden in die Gesamtbetrachtung des 
Zinsänderungsrisikos einbezogen (Zinsbuchsteuerung). Eine verlustfreie Bewertung des 
Zinsbuchs ist gewährleistet. 
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Im Rahmen von Sparkassen-Kreditbasket-Transaktionen werden Kreditderivate als 
Sicherungsnehmer und als Sicherungsgeber gehalten. Erworbene Credit Linked Notes (CLN) 
beabsichtigen wir bis zur Endfälligkeit zu halten. Wir weisen unter den Wertpapieren eine 
Schuldverschreibung und für die übernommenen Adressenausfallrisiken eine 
Eventualverbindlichkeit (Credit Default Swap) unter dem Bilanzstrich aus, die wir getrennt 
voneinander bewerten. Die Wertpapiere werden zum strengen Niederstwertprinzip 
angesetzt. Soweit erforderlich wird für drohende Ausfälle aus Credit Linked Notes eine 
Rückstellung in Höhe der erwarteten Ausgleichsleistung gebildet. Als Sicherheit erhaltene 
CDS werden nicht eigenständig bilanziert, sondern bei der Bewertung der abgesicherten 
Forderung, das heißt bei der Ermittlung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen sowie 
den Rückstellungen im Kreditgeschäft, berücksichtigt. 

Die weiteren strukturierten Produkte (Forwarddarlehen, Schuldscheindarlehen mit 
Kündigungsrecht, Anleihen mit Schuldnerkündigungsrecht) wurden gemäß den 
Voraussetzungen des IDW RS HFA 22 einheitlich (ohne Abspaltung der Nebenrechte) 
bilanziert und bewertet.  

Erläuterungen zur Jahresbilanz 

Von dem Wahlrecht nach § 11 Satz 3 RechKredV, anteilige Zinsen und ähnliche das 
Geschäftsjahr betreffende Beträge nicht in die Fristengliederung einzubeziehen, wurde 
Gebrauch gemacht. Insofern stimmen die Bilanzbestände nicht mit den Endbeträgen laut 
Fristengliederung überein. 

Aktiva 

Posten 3: Forderungen an Kreditinstitute 

Forderungen an die eigene Girozentrale: 2.853 TEUR 

Posten 4: Forderungen an Kunden 

Die Forderungen an Kunden gliedern sich nach ihrer Restlaufzeit wie folgt: 

- bis drei Monate 14.116 TEUR 
- mehr als drei Monate bis ein Jahr 25.627 TEUR 
- mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 129.639 TEUR 
- mehr als fünf Jahre 361.518 TEUR 
- mit unbestimmter Restlaufzeit 10.435 TEUR 

Posten 5: Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 

Im Posten 5 enthaltene Beträge, die in dem Jahr, das auf den Bilanzstichtag folgt, fällig 
werden: 7.979 TEUR 

Von den unter Aktiva Posten 5 enthaltenen börsenfähigen Wertpapieren sind 

börsennotiert 53.486 TEUR 
nicht börsennotiert 3.019 TEUR 

Von den börsenfähigen festverzinslichen Wertpapieren  
wurden nicht mit dem Niederstwert bewertet (Buchwert) 10.347 TEUR 
Diese Wertpapiere verkörpern einen Marktwert von    9.895 TEUR 

Es handelt sich dabei um börsennotierte festverzinsliche Wertpapiere. 
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Aufgrund unserer Halteabsicht bis zur Endfälligkeit gehen wir grundsätzlich davon aus, dass 
marktpreisbezogene Wertminderungen nicht zum Tragen kommen und die Wertpapiere am 
Ende der Laufzeit mit ihren Nominalwerten zurückgezahlt werden. 

Posten 7: Beteiligungen und Posten 8: Anteile an verbundenen Unternehmen 

Die Sparkasse ist am Stammkapital des Sparkassenverbandes Niedersachsen, Hannover, mit 
einem Anteil von 0,49 % beteiligt. Angaben zum Eigenkapital und zum Jahresergebnis 
unterbleiben aufgrund von § 286 Abs. 3 Satz 2 HGB. 

Auf weitere Angaben zu den Beteiligungen bzw. Anteilen an verbundenen Unternehmen 
wurde verzichtet, da sie für die Verschaffung eines den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von untergeordneter 
Bedeutung sind (§ 286 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 HGB). 

Auf die Erstellung eines Konzernabschlusses unter Einbeziehung des verbundenen 
Unternehmens wurde verzichtet, weil die Einbeziehung des Tochterunternehmens für die 
Verschaffung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von untergeordneter Bedeutung ist (§ 296 Abs. 2 HGB). 

Posten 9: Treuhandvermögen 

Das Treuhandvermögen in Höhe von 1.322 TEUR 
besteht ausschließlich aus Forderungen an Kunden 

Posten 12: Sachanlagen 

Die für sparkassenbetriebliche Zwecke genutzten Grundstücke 
und Bauten belaufen sich auf (Bilanzwert) 3.085 TEUR 

Der Bilanzwert der Betriebs- und Geschäftsausstattung beträgt 399 TEUR 

Posten 13: Sonstige Vermögensgegenstände 

Forderungen an verbundene Unternehmen: 
Bestand zum Bilanzstichtag 0 TEUR 
Bestand 31.12. des Vorjahres 400 TEUR 

darunter mit Nachrangabrede: 
Bestand zum Bilanzstichtag 0 TEUR 
Bestand 31.12. des Vorjahres 400 TEUR 

Die Sparkasse ist an der DKE-GbR, Berlin (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) als unbeschränkt 
haftender Gesellschafter beteiligt.
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Entwicklung des Anlagevermögens (Angaben in TEUR) 

Entwicklung der Anschaffungs-
/Herstellungskosten 

Entwicklung der kumulierten Abschreibungen 

Buchwerte Änderungen der gesamten 
Abschreibungen 
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Schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche Wertpapiere 

35.813 - 5.506 - 30.307 672 995 22 - 57 - 1.587 28.719 35.141 

Aktien und andere nicht 
festverzinsliche Wertpapiere 

26.792 - 26.792 - 0 122 - - - 122 - 0 0 26.670 

Beteiligungen 6.031 - - - 6.031 4.478 - 140 - - - 4.338 1.693 1.553 

Anteile an verbundenen Unternehmen 260 - - - 260 - - - - - - - 260 260 

Immaterielle Anlagewerte 217 - - - 217 208 3 - - - - 211 5 9 

Sachanlagen 13.471* 485 65 - 13.892 10.000* 334 - - 65 - 10.269 3.623 3.471 

Sonstige Vermögensgegenstände 10 - - - 10 - - - - - - - 10 10 

* Vorjahreswerte wurden angepasst
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Passivposten 1: Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

Die im Unterposten Passiva 1 b) ausgewiesenen Bestände gliedern sich nach ihrer 
Restlaufzeit wie folgt: 

- bis drei Monate 5.604 TEUR 
- mehr als drei Monate bis ein Jahr 21.640 TEUR 
- mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 47.455 TEUR 
- mehr als fünf Jahre 31.453 TEUR 

Verbindlichkeiten gegenüber der eigenen Girozentrale:         30.768 TEUR 

Gesamtbetrag der als Sicherheit für Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten übertragenen Vermögensgegenstände 31.153 TEUR 

Posten 2: Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 

Die unter Posten Passiva 2 a) Unterposten ab) ausgewiesenen Bestände gliedern sich 
nach ihrer Restlaufzeit wie folgt: 

- bis drei Monate 14.459 TEUR 
- mehr als drei Monate bis ein Jahr 5.168 TEUR 
- mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 47 TEUR 

Die unter Posten Passiva 2 b) Unterposten bb) ausgewiesenen Bestände gliedern sich nach 
ihrer Restlaufzeit wie folgt: 

- bis drei Monate 13.351 TEUR 
- mehr als drei Monate bis ein Jahr 45.728 TEUR 
- mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 10.531 TEUR 
- mehr als fünf Jahre 25.409 TEUR 

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: 

Bestand zum Bilanzstichtag 27.600 TEUR 
Bestand 31.12. des Vorjahres 27.600 TEUR 

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen: 

Bestand zum Bilanzstichtag 3.335 TEUR 
Bestand 31.12. des Vorjahres 1.030 TEUR 

Passiva 3 a): Begebene Schuldverschreibungen  

Im Posten 3 a) enthaltene Beträge, die in dem Jahr, das auf den Bilanzstichtag folgt, fällig 
werden: 3.000 TEUR 

Posten 4: Treuhandverbindlichkeiten 

Die Treuhandverbindlichkeiten gliedern sich wie folgt: 
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.322 TEUR 
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Posten 6: Rechnungsabgrenzungsposten 

Unterschiedsbeträge zwischen dem Auszahlungsbetrag 
bzw. den Anschaffungskosten von Forderungen  
gegenüber dem höheren Nominalbetrag sind enthalten mit           0 TEUR 

Bestand 31.12. des Vorjahres 0 TEUR * 
*< 0,5 TEUR

Posten 7a): Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 

Aus der Abzinsung der Rückstellungen für Pensionen mit dem durchschnittlichen Marktzins 
der vergangenen zehn Jahre ergibt sich im Vergleich zur Abzinsung mit dem durchschnittli- 
chen Marktzins der vergangenen sieben Jahre ein Unterschiedsbetrag in Höhe von 
- 119 TEUR. Da der Unterschiedsbetrag negativ ist, besteht keine Ausschüttungssperre.

Posten 1b) unter dem Bilanzstrich: Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und 
Gewährleistungsverträgen 

Bei den unter Posten 1b) unter der Bilanz ausgewiesenen Eventualverbindlichkeiten handelt 
es sich um übernommene Bürgschafts- und Gewährleistungsverpflichtungen. Auf Basis der 
regelmäßigen Bonitätsbeurteilungen der Kunden im Rahmen unserer Kreditrisikomanage-
mentprozesse gehen wir für die hier ausgewiesenen Beträge davon aus, dass sie nicht zu 
einer wirtschaftlichen Belastung der Sparkasse führen werden. Auch haben sich im letzten 
Jahr nur unbedeutende Ansprüche Dritter ergeben.  

Sollte im Ausnahmefall aus einer Eventualverbindlichkeit ein Verlust drohen, werden hierfür 
Rückstellungen gebildet und die unter der Bilanz ausgewiesenen Beträge entsprechend 
gekürzt. 

Für die Darlehensschuld eines Dritten mit unbestimmter Laufzeit haftet die Sparkasse 
anteilig für den Zinsdienst (zurzeit 1,478 % auf einen Kapitalbetrag von 792 TEUR) und für 
ggf. anfallende Steuern sowie ggf. Kosten.  

Posten 2c) unter dem Bilanzstrich: Unwiderrufliche Kreditzusagen 

Durch die künftige Inanspruchnahme der unter Posten 2c) ausgewiesenen unwiderruflichen 
Kreditzusagen entstehen nach den Erkenntnissen des Bilanzstichtages werthaltige 
Forderungen. Insoweit bestehen auch hier keine Anhaltspunkte dafür, dass sich mit einer 
Inanspruchnahme seitens der Kreditnehmer bereits Vermögensbelastungen der Sparkasse 
verbinden.  

Sollte im Ausnahmefall aus einer unwiderruflichen Kreditzusage ein Verlust drohen, werden 
hierfür Rückstellungen gebildet und die unter der Bilanz ausgewiesenen Beträge 
entsprechend gekürzt. 

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 

Posten 1: Zinserträge 

In diesem Posten sind periodenfremde Erträge in Höhe von 71 TEUR enthalten. Es handelt 
sich überwiegend um erhaltene Vorfälligkeitsentschädigungen aus aufgelösten 
Darlehensverträgen. 
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Posten 8: Sonstige betriebliche Erträge 

In diesem Posten sind periodenfremde Erträge von 106 TEUR enthalten. Es handelt sich um 
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. 

Posten 10: Allgemeine Verwaltungsaufwendungen 

Der Posten enthält periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 1.458 TEUR. Sie resultieren 
insbesondere aus den Zuführungen zu Rückstellungen für laufende Pensionen und 
Pensionsanwartschaften. 

Posten 23: Steuern von Einkommen und vom Ertrag 

Der Posten enthält periodenfremde Erträge in Höhe von 313 TEUR. Sie resultieren aus einer 
steuerlichen Korrektur für das Geschäftsjahr 2022. 

Posten 29: Bilanzgewinn 

Der Verwaltungsrat wird den Jahresabschluss zum 31.12.2024 in seiner Sitzung am 
23.05.2025 feststellen. Der Vorschlag für die Verwendung des Ergebnisses sieht vor, den 
gesamten Bilanzgewinn von 541 TEUR der Sicherheitsrücklage zuzuführen. 

Sonstige Angaben 

Termingeschäfte 

Die am Bilanzstichtag insgesamt noch nicht abgewickelten Termingeschäfte gliedern sich wie 
folgt: 

Nominalbeträge 
in 

TEUR 

nach Restlaufzeiten Insgesamt 
bis 1 Jahr 1 – 5 Jahre > 5 Jahre

Zinsbezogene Geschäfte 
Zinsswaps - - 55.000 55.000 

Sonstige Geschäfte 
Credit Default Swaps  
(Sicherungsnehmerposition) 

2.000 - - 2.000 

Insgesamt 2.000 - 55.000 57.000 

Die zinsbezogenen Geschäfte in Form von Zinsswaps wurden zur gesamtbankbezogenen 
Steuerung des Zinsänderungsrisikos abgeschlossen. Das sonstige Geschäft in Form von 
Credit Default Swaps wurde zur Steuerung des Adressenausfallrisikos im Rahmen einer 
Sparkassen-Kreditbasket-Transaktion abgeschlossen. 

Bei den Kontrahenten handelt es sich um die eigene Girozentrale und die Zweckgesellschaft 
für die Sparkassen-Kreditbasket-Transaktion. 
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Nominalbeträge in 
TEUR 

Zeitwerte 
in TEUR 

positiv negativ 
Zinsbezogene Geschäfte 
Zinsswaps 55.000 4.032 - 
Sonstige Geschäfte 
Credit Default Swaps  
(Sicherungsnehmerposition) 

2.000 - 8 

Insgesamt 57.000 4.032 8 

Die ausgewiesenen Zeitwerte enthalten keine Zinsabgrenzungen und Kosten. Für die OTC-
Produkte haben wir theoretisch ermittelte Werte als Zeitwerte angesetzt. Hierbei werden die 
Zinsswaps in die Basisbestandteile Kuponanleihe und Floater zerlegt und unter 
Zugrundelegung entsprechender Zinsstrukturkurven getrennt bewertet. Der Barwert des 
Swaps ergibt sich dabei aus der Differenz der Barwerte der beiden Basisprodukte. 

Honorare für die Abschlussprüfung und andere Bestätigungsleistungen 

Für Abschlussprüfungsleistungen der Prüfungsstelle des Niedersächsischen Sparkassen- 
und Giroverbandes sind im Geschäftsjahr 2024 235 TEUR aufgewendet worden. Auf andere 
Bestätigungsleistungen des Abschlussprüfers entfielen Aufwendungen in Höhe von 23 TEUR. 
Bei den anderen Bestätigungsleistungen handelt es sich um für die jährliche Prüfung gemäß 
Abschnitt V Nr. 11 (1) AGB/BBk und die Prüfung zur Einhaltung der Anforderungen des § 84 
WpHG.  

Latente Steuern 

Aufgrund abweichender Ansatz- und Bewertungsregelungen zwischen Handels- und 
Steuerbilanz bestehen zum 31. Dezember 2024 Steuerlatenzen. Dabei wird der 
Gesamtbetrag der künftigen Steuerbelastungen in Höhe von 0,4 TEUR durch absehbare 
Steuerentlastungen überdeckt.  

Eine passive Steuerabgrenzung war demzufolge nicht erforderlich, auf den Ansatz aktiver 
latenter Steuern wurde verzichtet. Die wesentlichen künftigen Steuerbelastungen resultieren 
aus bilanziellen Ansatzunterschieden bei den sonstigen Vermögensgegenständen und 
Rückstellungen. Die zum Ausgleich der künftigen Steuerbelastungen benötigten absehbaren 
künftigen Steuerentlastungen ergeben sich insbesondere aus unterschiedlichen bilanziellen 
Ansätzen bei den Forderungen an Kunden. Die Ermittlung der Differenzen erfolgte unter 
Zugrundelegung eines Steuersatzes von 31,9 %. 
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Anhang  

Organe der Sparkasse: 

Verwaltungsrat 

Vorsitzender:         Vertreter: 

Carsten Piellusch 1. Bernd Maschke
Bürgermeister 

Mitglieder: 

Rolf Herrmann, Bankabteilungsdirektor i. R. 

Ceylan Akcay, Bankfachwirtin  

Bernd Maschke, Ministerialrat 

Martin Pavel, Kommunalmanager i. d. Energiewirtschaft 

Carola Duhnsen, Sparkassenbetriebswirtin  

Sarah Sheikh-Rezai, Referentin im Projektmanagement 

Cornelia Vauth, Verwaltungsfachangestellte 

Jan-Thorben Weber, selbstständiger Kaufmann 

Vorstand: Vorstandsvertreter: 

Heiko Menz Marco Berg 
- Vorsitzender - Dipl. Bankbetriebswirt (FS) 

Frank Wiebking Axel Fischer 
- Mitglied - Dipl.-Kfm. 

Matthias Fenske (bis 30.09.2024) 
Wirtschaftsinformatiker (FH) 

Die jeweiligen Mitglieder der Organe der Sparkasse sind am 31.12.2024 aufgrund der Fusion 
mit der Sparkasse Hannover ausgeschieden. 

Die Aufwandsentschädigungen des Verwaltungsrates betrugen 67 TEUR. 

Zum 31.12.2024 sind für Pensionsverpflichtungen gegenüber früheren Mitgliedern des 
Vorstandes und ihren Hinterbliebenen 3.744 TEUR zurückgestellt. Die laufenden Bezüge 
betrugen im Geschäftsjahr 337 TEUR. 

Die Kredite an den Vorstand sowie die zu seinen Gunsten eingegangenen 
Haftungsverhältnisse betragen 0 TEUR, die entsprechenden Kreditgewährungen an 
Mitglieder des Verwaltungsrates betragen 1.136 TEUR. 
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Anhang  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Wir haben im Jahresdurchschnitt beschäftigt 

männlich weiblich gesamt 
Vollzeitbeschäftigte 22 22 44 
Teilzeitbeschäftigte 2 18 20 
Gesamt 24 40 64 

Wunstorf, den 26.03.2025 

Sparkasse Hannover 
Der Vorstand 

Volker Alt Marina Barth Kerstin Berghoff-Ising Markus Lehnemann 
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Anlage zum Jahresabschluss gemäß § 26a Abs. 1 Satz 2 KWG  
zum 31. Dezember 2024 

(„Länderspezifische Berichterstattung“) 

Die Stadtsparkasse Wunstorf hat keine Niederlassungen im Ausland. Sämtliche nachfolgende 

Angaben entstammen dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 und beziehen sich aus-

schließlich auf ihre Geschäftstätigkeit als regional tätige Sparkasse in der Bundesrepublik 

Deutschland. Die Tätigkeit der Stadtsparkasse Wunstorf besteht im Wesentlichen darin, Einla-

gen oder andere rückzahlbare Gelder von Privat- und Firmenkunden entgegenzunehmen und 

Kredite für eigene Rechnung zu gewähren. 

Die Stadtsparkasse Wunstorf definiert den Umsatz als Saldo aus der Summe folgender Kompo-

nenten der Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB: Zinserträge, Zinsaufwendungen, laufende 

Erträge aus Aktien etc., Erträge aus Gewinngemeinschaften etc., Provisionserträge, Provisions-

aufwendungen, Nettoertrag/-aufwand des Handelsbestands (Erträge und Aufwendungen sal-

diert) und sonstige betriebliche Erträge. Der Umsatz beträgt für den Zeitraum vom 1. Januar bis 

31. Dezember 2024 20.639 TEUR.

Die Anzahl der Lohn- und Gehaltsempfänger in Vollzeitäquivalenten beträgt 58. 

Der Gewinn vor Steuern beträgt 3.050 TEUR. 

Die Steuern auf den Gewinn betragen 2.465 TEUR. Die Steuern betreffen laufende Steuern. 

Die Stadtsparkasse Wunstorf hat im Geschäftsjahr keine öffentlichen Beihilfen erhalten. 
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen  
Abschlussprüfers 

„An die Sparkasse Hannover, Hannover, als Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Wunstorf, 

Wunstorf 

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtsparkasse Wunstorf, - bestehend aus der Bilanz zum 

31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Ja-

nuar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht 

der Stadtsparkasse Wunstorf für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezem-

ber 2024 geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen,

für Kreditinstitute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach-

tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Sparkasse zum 31. De-

zember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum

31. Dezember 2024 und

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der

Sparkasse. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jah-

resabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen

und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen ge-

gen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 

mit § 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden 
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„EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 

nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprü-

fers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver-

merks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Sparkasse unabhängig in Übereinstimmung 

mit den europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-

schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit die-

sen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchstabe f) 

EU-APrVO i. V. m. § 340k Abs. 3 HGB, dass alle von uns beschäftigten Personen, die das Ergebnis 

der Prüfung beeinflussen können, keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 

Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-

nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 

Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Jahresabschlusses 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflicht-

gemäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jahresabschlusses für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 waren. Diese Sachverhalte wurden 

im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzem und bei der Bildung 

unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu 

diesen Sachverhalten ab. 

Nachfolgend stellen wir die aus unserer Sicht besonders wichtigen Prüfungssachverhalte dar: 

1. Bewertung der Forderungen an Kunden

2. Bewertung von Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren

Unsere Darstellung dieser besonders wichtigen Prüfungssachverhalte haben wir wie folgt auf-

gebaut: 

a) Sachverhalt und Problemstellung

b) Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse

c) Verweis auf weitergehende Informationen
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1. Bewertung der Forderungen an Kunden

a) Sachverhalt und Problemstellung

Das Kundenkreditgeschäft ist ein bedeutendes Geschäftsfeld der Sparkasse. Durch die Bewer-

tung der Forderungen an Kunden können sich wesentliche Auswirkungen auf den Jahresab-

schluss der Sparkasse, insbesondere auf die Ertragslage, ergeben. Bei der Bewertung einzelner 

Kundenforderungen ist das Adressenausfallrisiko des Kreditnehmers, d. h. insbesondere die 

Wahrscheinlichkeit, mit der ein Kreditnehmer seinen vertraglichen Leistungsverpflichtungen 

nicht mehr nachkommen kann (Ausfallwahrscheinlichkeit), maßgeblich. Die Höhe eines Ausfalls 

wird insbesondere durch den Wert der gestellten Kreditsicherheiten bestimmt. Bei der Beurtei-

lung der Ausfallwahrscheinlichkeit bestehen handelsrechtlich zulässige Ermessensspielräume. 

b) Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse

Wir haben den von der Sparkasse eingerichteten Prozess zur Bewertung einzelner Kundenfor-

derungen gemäß den §§ 340e Abs. 1 Satz 2, 253 Abs. 1 und 4 HGB geprüft. Den Bewertungspro-

zess haben wir auf der Basis der Organisationsrichtlinien beurteilt. Daneben haben wir Prü-

fungshandlungen zur Wirksamkeit des Prozesses vorgenommen. Bei einer unter anderem auf 

der Basis einer Datenanalyse risikoorientiert vorgenommenen bewussten Auswahl von Kredit-

engagements haben wir auf der Grundlage von Kreditunterlagen die von der Sparkasse vorge-

nommene Beurteilung des kreditnehmerbezogenen Adressenausfallrisikos sowie die Bewer-

tung der Kreditsicherheiten bei ausfallgefährdeten Forderungen und die dabei zugrunde geleg-

ten Bewertungsparameter geprüft. 

c) Verweis auf weitergehende Informationen

Informationen zur Bewertung der Forderungen an Kunden sind im Anhang zum Jahresabschluss 

in den Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden enthalten. Darüber hin-

aus verweisen wir auf die Darstellung im Lagebericht (Abschnitt Darstellung, Analyse und Beur-

teilung der Lage; Ertragslage). 

2. Bewertung von Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen
Wertpapieren sowie Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren

a) Sachverhalt und Problemstellung

Für die Sparkasse stellt das Wertpapiereigengeschäft aufgrund seines Umfangs ein bedeuten-

des Geschäftsfeld dar. Durch die marktpreisorientierte Bewertung der Wertpapiere können sich 
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wesentliche Auswirkungen auf den Jahresabschluss der Sparkasse, insbesondere auf die Er-

tragslage, ergeben. Die Sparkasse hat Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wert-

papiere im Portfolio, die sie sowohl der Liquiditätsreserve als auch dem Anlagevermögen zuord-

net. Für Zwecke der Bewertung gemäß §§ 340e Abs. 1 Satz 2, 253 Abs. 1, 3 und 4 HGB wird der 

beizulegende Wert herangezogen. Dieser wird grundsätzlich durch den an einem aktiven Markt 

festgestellten Preis des Finanzinstruments bestimmt. Sofern anhand definierter Kriterien für Fi-

nanzinstrumente kein aktiver Markt festgestellt wurde, hat die Sparkasse den beizulegenden 

Wert auf der Grundlage von einem Dienstleister theoretisch berechneter Kurse abgeleitet, de-

nen unter Verwendung laufzeit- und risikoadäquater Zinssätze ein Discounted-Cashflow-Modell 

zugrunde liegt. Für die Bewertung der Anteile an Investmentvermögen ist - soweit diese nicht 

an einer Börse gehandelt werden - der nach investmentrechtlichen Grundsätzen bestimmte 

Rücknahmepreis maßgeblich.  

b) Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir die Angemessenheit und Wirksamkeit des Internen Kon-

trollsystems, insbesondere die Prozesse zur Bewertung der Wertpapiere, beurteilt. Darüber hin-

aus haben wir die Bewertung anhand ausgewählter Einzelfälle im Hinblick auf erhöhte Bewer-

tungsunsicherheiten nachvollzogen. Dabei beurteilten wir die Angemessenheit der vom Vor-

stand der Sparkasse angewandten Bewertungsmethoden und -annahmen sowie die Vertretbar-

keit der angesetzten beizulegenden Werte. 

c) Verweis auf weitergehende Informationen

Informationen zur Bewertung der Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wert-

papiere sind im Anhang zum Jahresabschluss in den Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und 

Bewertungsmethoden und zu dem Bilanzposten Aktiva 5 enthalten. Darüber hinaus verweisen 

wir auf die Darstellung im Lagebericht (Abschnitt Darstellung, Analyse und Beurteilung der Lage; 

Ertragslage). 

Sonstige Informationen 

Der Vorstand bzw. der Verwaltungsrat sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die 

sonstigen Informationen umfassen 

 den Bericht des Verwaltungsrats,

 alle übrigen Teile des uns voraussichtlich nach dem Datum des Bestätigungsvermerks zur

Verfügung zu stellenden Geschäftsberichts,
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 aber nicht den Jahresabschluss, nicht die inhaltlich geprüften Lageberichtsangaben und

nicht unseren dazugehörigen Bestätigungsvermerk.

Der Verwaltungsrat ist für den Bericht des Verwaltungsrats verantwortlich. Im Übrigen ist der 

Vorstand für die sonstigen Informationen verantwortlich.  

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die 

sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch ir-

gendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sons-

tigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen 

 wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zu den inhaltlich geprüften Lagebe-

richtsangaben oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

 anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung des Vorstands und des Verwaltungsrats für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 

Der Vorstand ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, 

für Kreditinstitute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen 

entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Sparkasse vermittelt. Ferner ist der Vorstand verant-

wortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 

ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahres-

abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von do-

losen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) 

oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Vorstand dafür verantwortlich, die Fähigkeit 

der Sparkasse zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die 

Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätig-

keit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grund-

lage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-

zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
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Außerdem ist der Vorstand verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt 

ein zutreffendes Bild von der Lage der Sparkasse vermittelt sowie in allen wesentlichen Belan-

gen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-

spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist 

der Vorstand verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als not-

wendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzu-

wendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeig-

nete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses 

der Sparkasse zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 

Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder 

Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Spar-

kasse vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den 

bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-

schriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-

stellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-

schluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirt-

schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 

durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun-

gen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich an-

gesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 

auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-

scheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahres-

abschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen

und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-
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fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-

urteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche 

falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern 

resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen 

kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 

Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten in-

ternen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und

Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen

sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen

der Sparkasse bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der vom Vorstand angewandten Rechnungslegungsme-

thoden sowie die Vertretbarkeit der vom Vorstand dargestellten geschätzten Werte und da-

mit zusammenhängenden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des vom Vorstand angewandten

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der

Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusam-

menhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fä-

higkeit der Sparkasse zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls

wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-

tet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im

Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser

jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der

Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-

weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die

Sparkasse ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließ-

lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle

und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Sparkasse vermittelt.

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-

sprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Sparkasse.

 führen wir Prüfungshandlungen zu den vom Vorstand dargestellten zukunftsorientierten

Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise
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vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben vom Vorstand zu-

grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung 

der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil 

zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben 

wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse we-

sentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit dem Verwaltungsrat unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 

der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer 

Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Wir geben gegenüber dem Verwaltungsrat eine Erklärung ab, dass wir die relevanten Unabhän-

gigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihm alle Beziehungen und sonsti-

gen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf 

unsere Unabhängigkeit auswirken, und sofern einschlägig, die zur Beseitigung von Unabhän-

gigkeitsgefährdungen vorgenommenen Handlungen oder ergriffenen Schutzmaßnahmen. 

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit dem Verwaltungsrat erörtert haben, diejeni-

gen Sachverhalte, die in der Prüfung des Jahresabschlusses für den aktuellen Berichtszeitraum 

am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir 

beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere 

Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus. 

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO 

Wir sind nach § 23 Abs. 2 Satz 1 des Niedersächsischen Sparkassengesetzes i. V. m. § 340k 

Abs. 3 Satz 1 HGB gesetzlicher Abschlussprüfer der Sparkasse. 

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem Prü-

fungsbericht nach Artikel 11 EU-APrVO in Einklang stehen. 

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer 

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Herr Sven Gottschalk.“ 
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Bericht des Verwaltungsrates                                   

 
 
Der Verwaltungsrat hat die ihm nach Gesetz und Satzung übertragenen Aufgaben 
wahrgenommen und ist insgesamt zu zwölf Sitzungen zusammengetroffen. Der Vorstand hat 
den Verwaltungsrat in den stattgefundenen Sitzungen über die Geschäftsentwicklung und 
die Lage der Sparkasse unterrichtet.  
 
Die Prüfungsstelle des Niedersächsischen Sparkassen- und Giroverbandes, Hannover, hat 
den Jahresabschluss und den Lagebericht geprüft und den uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt. 
 
Der Verwaltungsrat billigt den Lagebericht des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024. Er hat 
vom schriftlichen und in seiner Sitzung am 23. Mai 2025 zusätzlich vom mündlichen Bericht 
der Prüfungsstelle des Niedersächsischen Sparkassen- und Giroverbandes Kenntnis 
genommen und daraufhin den Jahresabschluss 2024 in der geprüften Fassung festgestellt. 
In Übereinstimmung mit dem Vorschlag des Vorstands wurde beschlossen, den 
Bilanzgewinn in Höhe von 541.128,46 Euro der Sicherheitsrücklage zuzuführen. 
 
Der Verwaltungsrat dankt dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Sparkasse für ihre erfolgreiche Arbeit im Geschäftsjahr 2024. 
 
 
Wunstorf, den 23.05.2025 
 
Der Vorsitzende  
des Verwaltungsrates 
 
Belit Onay 
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